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INFINUS
______________________________________

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella-Fonds
(Fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des

Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen

Der Verkaufsprospekt ist nur gültig in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht des
Fonds und, wenn der Stichtag dieses Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt,
zusätzlich mit einem aktuelleren Halbjahresbericht. Beide Berichte sind Bestandteil des
Verkaufsprospektes.

Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement in ihrer jeweils aktuellen Fassung,
der vereinfachte Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der
Verwaltungsgesellschaft sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.

Niemand ist ermächtigt, sich auf Angaben zu berufen, welche nicht in dem
Verkaufsprospekt oder in sonstigen Unterlagen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind und
auf die sich der Verkaufsprospekt bezieht, enthalten sind.

           Stand:   April 2010

VERKAUFSPROSPEKT
EINSCHLIESSLICH

VERWALTUNGS- UND SONDERREGLEMENT
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Management und Verwaltung

AXXION S.A.
1B, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach
Eigenkapital per 31. Dezember 2008:
EUR 3.208.220

Verwaltungsrat

Vorsitzender
Martin Stürner
Mitglied des Vorstands
PEH Wertpapier AG, Oberursel

Stefan Mayerhofer
Mitglied des Vorstands
PEH Wertpapier AG, Oberursel

Uwe Kristen
Direktor
PEH Wertpapier AG, Oberursel

Thomas Amend
Geschäftsführender Gesellschafter
fo.con S.A., Munsbach

Geschäftsführung

Thomas Amend
Geschäftsführender Gesellschafter
fo.con S.A.

Roman Mertes
Geschäftsführender Gesellschafter
fo.con S.A.

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers S.a.r.l.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
400 route d’Esch, L-1014 Luxembourg

Depotbank und Zentralverwaltung

Banque de Luxembourg
14, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

Investmentmanager

CATUS AG Vermögensverwaltung
Nordwestring 133
D-90419 Nürnberg

Vertriebsstelle:

Deutschland
INFINUS AG
Finanzdienstleistungsinstitut
Frankenstraße 8
D-01309 Dresden

Zahlstellen:

Luxemburg
Banque de Luxembourg
14, Boulevard Royal,
L-2449 Luxemburg

Bundesrepublik Deutschland
Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg

Republik Österreich
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft
Am Stadtpark 9,
A-1030 Wien



4

DER FONDS

Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene
Investmentfonds „INFINUS“ ist ein nach Luxemburger
Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der
Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines
fonds communs de placement à compartiments
multiples errichtetes Sondervermögen aus
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er
wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20.
Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame
Anlagen aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der
Richtlinie des Rates der Europäischen
Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember
1985.

DIE VERWALTUNG DES FONDS

Der Fonds wird von der Axxion S.A. verwaltet.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001
als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht
für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren
Sitz in Luxemburg. Die Satzung der
Verwaltungsgesellschaft ist im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations vom 15. Juni 2001
veröffentlicht und ist beim Handels- und
Gesellschaftsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg
hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter
Registernummer B-82112 eingetragen ist.

Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung
zum 28. Mai 2008 in Kraft und wurde am 3. Juli 2009
im Mémorial C veröffentlicht und beim Handels- und
Gesellschaftsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg
hinterlegt.

Der Gesellschaftszweck der Verwaltungsgesellschaft
besteht in der Auflegung und Verwaltung von
Organismen für gemeinsame Anlagen unter dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg.

Von der Verwaltungsgesellschaft werden noch die
folgenden Fonds verwaltet:

ABDERUS FUND, ACCESSIO, ADUNO FUND,
ADVISER I FUNDS, AKROBAT FUND,  ALTERA
SECURITY FUND, ARBOR INVEST, AXXION
FOCUS, CAPTURA, CATUS, CHARISMA SICAV,
DRIVER & BENGSCH (LUX), GANADOR,
GERLACHUS FUND, IDEAL INVEST SICAV, LIBRA,
MERIDIO FUNDS, Meridio Islamic Funds, MULTI
STRUCTURE FUND, MULTI-AXXION, MULTIWERT
SUPERFUND, nowinta, PEH SICAV, PEH
QUINTESSENZ SICAV, PEH Trust Sicav, PVM, RVF,
smart-invest, SQUAD CAPITAL, TELOS FUNDS,
TITAN, TOP CONCEPT,  VITREO

DIE DEPOTBANK UND ZENTRALVERWALTUNG

Die Vermögenswerte aller Teilfonds werden von der
Depotbank verwahrt. Die Banque de Luxembourg, eine
Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in
Luxemburg, wurde als Depotbank und
Zentralverwaltung bestellt. Sie ist ermächtigt,
sämtliche Bankgeschäfte in Luxemburg zu betreiben.

In ihrer Eigenschaft als Zentralverwaltung hat die
Banque de Luxembourg die Funktion der Register- und
Transferstelle sowie der Fondsbuchhaltung an die
European Fund Administration, Aktiengesellschaft
nach luxemburgischem Recht, delegiert.

DIE RECHTSTELLUNG DER ANTEILINHABER

Die Verwaltungsgesellschaft legt das Fondsvermögen
der einzelnen Teilfonds im eigenen Namen und für
gemeinschaftliche Rechnung der Anleger
(„Anteilinhaber“) nach dem Grundsatz der
Risikostreuung in Wertpapieren Fondsanteilen,
Geldmarktinstrumenten, Einlagen und sonstigen
zulässigen Vermögenswerten an. Das zur Verfügung
gestellte Kapital und die damit erworbenen
Vermögenswerte bilden das Fondsvermögen der
einzelnen Teilfonds, das gesondert von dem eigenen
Vermögen der Verwaltungsgesellschaft gehalten wird.

Anteilinhaber sind an dem Vermögen der einzelnen
Teilfonds in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer
beteiligt. Ihre Rechte werden durch Anteilzertifikate
repräsentiert, die auf den Inhaber oder auf den Namen
lauten. Es werden keine effektiven Stücke
ausgegeben.

Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber
untereinander als eigenständiges Sondervermögen.
Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines
Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der
anderen Teilfonds getrennt. Alle Verbindlichkeiten und
Verpflichtungen eines Teilfonds verpflichten nur diesen
Teilfonds.

ANLAGEPOLITIK UND ANLAGE-
BESCHRÄNKUNGEN

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige
Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten
Anlagemittel.

Zu diesem Zweck beabsichtigt die Verwaltungs-
gesellschaft den Anlegern eine Auswahl an Teilfonds
anzubieten, die überwiegend in Wertpapieren anlegen.
Die Teilfonds können sich insbesondere nach der
Region, in welcher sie anlegen, nach der Art der
Anlageinstrumente, welche sie erwerben sollen, nach
der Währung, auf welche sie lauten oder nach ihrer
Laufzeit unterscheiden.
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Das Verwaltungsreglement trifft einheitliche Regelungen
für alle von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten
Fonds und Teilfonds. In den jeweiligen
Sonderreglements werden Regelungen getroffen, die
die Charakteristika der spezifischen Anlagepolitik und
der Kosten des jeweiligen Teilfonds betreffen.

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds
angeboten:

INFINUS – Relaxed Fund
(im folgenden „Relaxed Fund“ genannt)

INFINUS – Balanced Fund
(im folgenden „Balanced Fund“ genannt)

INFINUS – Dynamic Fund
(im folgenden „Dynamic Fund“ genannt)

Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der
Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt.

DER INVESTMENTMANAGER

Die Verwaltungsgesellschaft hat die CATUS AG
Vermögensverwaltung (der „Investmentmanager“)
beauftragt, die Tagesgeschäfte der
Vermögensverwaltung des Teilfonds unter der
Aufsicht, Verantwortung und Kontrolle der
Verwaltungsgesellschaft vorzunehmen und ferner
andere damit verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Der Investmentmanager ist befugt, für die
Verwaltungsgesellschaft zu handeln und Makler sowie
Händler zur Abwicklung von Transaktionen in den
Vermögenswerten des Fonds auszuwählen.

Die CATUS AG wurde im Jahr 2000 gegründet und
bietet unabhängige Vermögensverwaltung mit
globalem Ansatz, Schwerpunkt stellt der
Zertifikatebereich dar und die gezielte Steuerung von
Chancen und Risiken.

ANTEILE

Anteile (”Fondsanteile” oder ”Anteile”) sind Anteile an
den jeweiligen Teilfonds. Die Rechte und Pflichten der
Anteilinhaber an einem Teilfonds sind von den
Rechten und Pflichten der Anteilinhaber an den
anderen Teilfonds getrennt. Alle Verbindlichkeiten und
Verpflichtungen eines Teilfonds verpflichten nur diesen
Teilfonds.

Die unterschiedlichen Merkmale einer Anteilklasse
werden im jeweiligen Sonderreglement des Fonds
beschrieben. Derzeit sind die Anteile in die Klassen „I“
und „P“ gegliedert.

DIE AUSGABE VON ANTEILEN

Die Ausgabe von Fondsanteilen erfolgt zum Ausgabe-
preis. Sofern in einem Land, in dem Anteile
ausgegeben werden, Stempelgebühren oder andere
Belastungen anfallen, erhöht sich der Ausgabepreis
entsprechend.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, laufend
neue Anteile auszugeben. Die Verwaltungs-
gesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von
Anteilen im Rahmen der Bestimmungen des
nachfolgend abgedruckten Verwaltungsreglements
vorübergehend oder endgültig einzustellen; bereits
geleistete Zahlungen werden in diesem Fall
unverzüglich erstattet.

Die Anteile können bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Depotbank und den in diesem Verkaufsprospekt
verzeichneten Vertriebs- und Zahlstellen erworben
werden.

DIE ANTEILWERTBERECHNUNG

Zur Errechnung des Anteilwertes („Rücknahmepreis“)
wird der Wert der Vermögenswerte eines jeden
Teilfonds abzüglich der Verbindlichkeiten dieses
Teilfonds ("Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem
Bewertungstag im Sinne der Vorschriften des
Verwaltungsreglements einschließlich des Sonder-
reglements ermittelt und durch die Anzahl der
umlaufenden Anteile geteilt.

Die Ermittlung des Ausgabepreises erfolgt beispielhaft
nach folgendem Schema:

Netto-Teilfondsvermögen: EUR 10.000.000
Anzahl der am Stichtag
umlaufenden Anteile                                      100.000
Anteilwert                                          EUR            100
+ Ausgabeaufschlag
(z.B. 5 %)                                          EUR                5
Ausgabepreis                                    EUR            105

Weitere Einzelheiten zur Berechnung des Anteilwertes
sind im Verwaltungsreglement, insbesondere in
dessen Artikel 7, sowie im Sonderreglement des
jeweiligen Teilfonds festgelegt.

RÜCKNAHME UND UMTAUSCH VON ANTEILEN

Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit über eine
der Vertriebs- oder Zahlstellen, die Depotbank oder die
Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme oder den
Umtausch ihrer Anteile zu dem im Sonderreglement
des Fonds festgelegten Rücknahme- bzw.
Umtauschpreis zu verlangen. Diese Rücknahme bzw.
Umtausch erfolgt gemäß Artikel 9 des
Verwaltungsreglements.

Bei massiven Rücknahmeorders von mehr als 10 %
des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens bleibt der
Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, nach vorheriger
Genehmigung durch die Depotbank die Anteile erst
zum dann gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen,
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nachdem sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der
Interessen der Anteilinhaber, entsprechende
Vermögenswerte veräußert hat.

Die Verwaltungsgesellschaft erlaubt keine „Market
Timing Praktiken“, d.h. z. Bsp. das illegale
Ausnutzen von Preisdifferenzen in
unterschiedlichen Zeitzonen. Sollte ein  Verdacht
hinsichtlich dieser Praktiken bestehen, wird die
Verwaltungsgesellschaft die notwendigen
Maßnahmen ergreifen, um die Anleger vor
nachteiligen Auswirkungen zu schützen.
Demzufolge erfolgen Ausgaben, Rücknahmen und
Umtäusche von Anteilen des Sondervermögens
grundsätzlich nur zu unbekannten
Nettoinventarwerten.

AUSSCHÜTTUNGEN UND SONSTIGE ZAHLUNGEN

Die Verwendung der Erträge wird für jeden Teilfonds
im Rahmen der Bestimmungen des Sonderreglements
in nachfolgender Übersicht festgelegt. Zur
Ausschüttung können im Rahmen der Bestimmung
des Artikels 11 des Verwaltungsreglements die
ordentlichen Nettoerträge sowie die im jeweiligen
Teilfondsvermögen realisierten Kursgewinne und
sonstigen Aktiva des jeweiligen Teilfonds kommen.

Eventuelle Ausschüttungen auf Fondsanteile erfolgen
über die Zahlstellen, die Depotbank oder die Verwal-
tungsgesellschaft. Gleiches gilt auch für etwaige
sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt,
Zwischenausschüttungen vorzunehmen.

Im Falle der Bildung von zwei oder mehreren
Anteilklassen mit unterschiedlicher
Ausschüttungspolitik ist die spezifische
Ausschüttungspolitik der jeweiligen Anteilklasse im
Anhang festgelegt

VERÖFFENTLICHUNGEN

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise
der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen, für die
Anteilinhaber bestimmten Informationen können
jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der
Depotbank sowie bei den Zahlstellen erfragt werden.

Dort sind auch der ausführliche Verkaufsprospekt mit
Verwaltungsreglement und Sonderreglementen sowie
die vereinfachten Verkaufsprospekte in der jeweils
aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahres-
berichte erhältlich; ferner können hier der Depotbank- ,
der Investmentmanagement-,  die Zahlstellen-,
Vertriebsverträge und die Satzung der
Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise
werden, soweit gesetzlich gefordert und von der
Verwaltungsgesellschaft bestimmt, in jeweils
mindestens einer überregionalen Tageszeitung in den
Ländern veröffentlicht, in denen die Anteile öffentlich
vertrieben werden. Das gilt auch für sonstige

Informationen, insbesondere Pflichtmitteilungen an die
Anteilinhaber.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass
der Ausgabe- und Rücknahmepreis nur auf der
Internetseite (www.axxion.lu) veröffentlicht werden.

Aktuell werden Ausgabe- und Rücknahmepreise auf
der Internetseite www.axxion.lu veröffentlicht. Hier
stehen auch der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die
vereinfachten Verkaufsprospekte,
Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte des
Fonds zur Verfügung.

Die Performance der letzten drei Jahre des Fonds wird
– soweit verfügbar – dem vereinfachten
Verkaufsprospekt beigefügt.

KOSTEN

Für die Verwaltung des Fonds und seiner Teilfonds
erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem jeweiligen
Teilfondsvermögen eine Vergütung, deren Höhe im
jeweiligen Sonderreglement festgelegt und in der
nachfolgenden Fondsübersicht aufgeführt ist. Werden
von der Verwaltungsgesellschaft Investmentmanager
oder Anlageberater hinzugezogen, erfolgt dies zu
Lasten der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft. Die
Depotbank erhält eine Vergütung, deren Höhe im
jeweiligen Sonderreglement festgelegt ist. Die
erwähnten Vergütungen werden entsprechend den
Bestimmungen des Sonderreglements ermittelt und
ausgezahlt.

Daneben können der Verwaltungsgesellschaft bzw. der
Depotbank neben den Kosten im Zusammenhang mit
dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögens-
werten aus dem  Fondsvermögen der jeweiligen Teil-
fonds weitere Aufwendungen ersetzt werden, die im
Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds aufgeführt
werden.

Die genannten Kosten werden in den Jahresberichten
aufgeführt.

Die Gründungskosten des Fonds werden auf 35.000
Euro geschätzt und können über längstens 5 Jahre
abgeschrieben werden.

BESTEUERUNG DES FONDSVERMÖGENS UND
DER ERTRÄGE

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum
Luxemburg einer Steuer ("taxe d'abonnement") von
0,05 % p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am
Quartalsende ausgewiesene Netto-Teilfondsvermögen
zahlbar ist. In Bezug auf Fonds bzw. Anteilklassen, die
institutionellen Investoren vorbehalten sind, beträgt die
taxe d'abonnement 0,01 % p. a.

Die Einkünfte der Teilfonds können in Ländern, in
denen Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds

http://www.axxion.lu
http://www.axxion.lu


7

angelegt sind, einer Quellenbesteuerung unterworfen
werden. In solchen Fällen sind weder die Depotbank
noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von
Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Zum 1. Juli 2005 ist die Richtlinie 2003/48/EG vom 3.
Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von
Zinserträgen (»EU-Zinsrichtlinie«) in Kraft getreten.
Ziel der EU-Zinsrichtlinie ist es, die effektive
Besteuerung grenzüberschreitender Zinserträge an
natürliche Personen im Gebiet der EU sicherzustellen.
Hierzu dient die Einführung eines automatischen
Informationsaustauschs zwischen den EU-
Mitgliedstaaten hinsichtlich grenzüberschreitender
Zinszahlungen. Einigen EU-Mitgliedstaaten
(Österreich, Belgien und Luxemburg) ist es für eine
Übergangszeit gestattet, statt des
Informationsaustausches einen Quellensteuerabzug
vorzunehmen. Mit einigen Drittstaaten (insbesondere
mit der Schweiz, Liechtenstein, den Channel Islands,
Monaco und Andorra) hat die EU Abkommen
abgeschlossen, die der EU-Zinsrichtlinie weitgehend
entsprechen.
Wenn eine natürliche Person, welche in einem
anderen EU-Mitgliedstaat steuerlich ansässig ist,
Fondsanteile über eine Zahlstelle in Luxemburg hält,
ist diese Zahlstelle grundsätzlich verpflichtet, eine
Quellensteuer in Höhe von 20 % ab dem 1. Juli 2008
und 35 % ab dem 1. Juli 2011 auf bestimmte
Zinszahlungen im Sinne der EU-Zinsrichtlinie
einzubehalten. Alternativ hat der Anleger die Möglich-
keit, vom Quellensteuerabzug zum
Informationsaustausch überzugehen.
Entsprechendes gilt, wenn die Anteile über eine
Zahlstelle in Belgien oder Österreich (oder bestimmte
Drittstaaten wie z. B. die Schweiz) gehalten werden
und der Anleger in einem anderen EU-Mitgliedstaat
steuerlich ansässig ist. Werden die Anteile durch
natürliche Personen über eine Zahlstelle in anderen
EU-Staaten (oder bestimmten Drittstaaten) gehalten
(in welchen sie nicht steuerlich ansässig sind), meldet
diese ausländische Zahl stelle bestimmte
Zinszahlungen der dortigen Finanzverwaltung, die
ihrerseits die Informationen an die Finanzverwaltung
des Wohnsitzstaates des Anlegers weiterleitet.
Der Begriff »Zinsen« im Sinne der EU-Zinsrichtlinie hat
eine breit gefächerte Bedeutung und beinhaltet, unter
bestimmten Bedingungen, Ausschüttungen sowie
Erträge aus Rückkäufen aus Fonds.

Durch den Fonds getätigte Ausschüttungen fallen
jedoch nicht in den Anwendungsbereich der EU-
Zinsrichtlinie, wenn der Fonds nicht mehr als 15 %
seines Vermögens direkt oder indirekt in Forderungen
im Sinne der EU-Zinsrichtlinie anlegt. Erträge bei
Veräußerung oder Rückgabe von Anteilen des Fonds
befinden sich jedoch außerhalb des
Anwendungsbereiches der EU-Zinsrichtlinie, wenn der
Fonds nicht mehr als 40 % seines Vermögens direkt
oder indirekt in Forderungen (z. B. Anleihen) im Sinne
der EU-Zinsrichtlinie anlegt.

Die vorliegenden Auskünfte basieren auf der
derzeitigen Gesetzgebung und Verwaltungspraxis
und können möglichen Änderungen unterliegen.
Dem Anleger wird empfohlen, sich über etwaige
gesetzliche oder steuerliche Folgen (auch

bezüglich der Anwendung der EU-Zinsrichtlinie)
nach dem Recht des Landes seiner
Staatsangehörigkeit, seines Wohnsitzes oder
seines gewöhnlichen Aufenthaltes zu informieren,
die für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die
Rücknahme oder die Übertragung der Anteile von
Bedeutung sein könnten und, falls angebracht,
beraten zu lassen.

Interessenten sollten sich über Gesetze und
Verordnungen, die für den Erwerb, den Besitz und die
Rücknahme von Anteilen Anwendung finden,
informieren und, falls angebracht, beraten lassen.

WICHTIGE HINWEISE ZUR ANLAGEPOLITIK
SOWIE RISIKOBETRACHTUNG

Die Verwaltungsgesellschaft ist unter Beachtung
des Grundsatzes der Risikostreuung im Rahmen
der Anlagegrenzen gemäß Artikel 4, Nummer 8,
Absatz f. des Verwaltungsreglements ermächtigt,
bis zu 100 % des Netto-Vermögens des jeweiligen
Teilfonds in Wertpapieren eines Emittenten
anzulegen.

Die Fondsanteile sind Wertpapiere, deren Preise durch
die börsentäglichen Kursschwankungen der in den
Teilfonds befindlichen Vermögenswerte bestimmt
werden. Deshalb kann grundsätzlich keine
Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der
Anlagepolitik erreicht werden.

Wertpapieranlagen besitzen nicht nur die Möglichkeit
zur Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals, sondern
sind auch vielfach mit erheblichen Risiken behaftet.
Dies trifft insbesondere auf Anlagen in Aktien und in
davon abgeleiteten Wertpapieren, wie
Optionsscheinen, zu. Werden für einen Fonds
wachstumsorientierte Nebenwerte erworben, enthalten
diese neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch
besondere Risiken; sie unterliegen dem nicht
vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der
Kapitalmärkte und den besonderen Entwicklungen der
jeweiligen Emittenten sowie ihrer vergleichsweise
geringen Marktkapitalisierung und geringen Liquidität.
Durch die Investition in Aktien dieser Marktsegmente
kann der Anteilwert im Vergleich zu Fonds, die in
hochkapitalisierten Werten investieren,
überproportional schwanken.

Insbesondere Optionsscheine bergen erhöhte Risiken,
da die Anlage in Optionsscheinen ebenso wie in
Optionen und Finanzterminkontrakten und sonstigen
derivativen Finanzinstrumenten einerseits einen im
Verhältnis zum Kurswert des zugrundeliegenden Ver-
mögenswertes relativ geringen Kapitaleinsatz verlangt
und andererseits diese Optionsscheine und sonstigen
derivativen Finanzinstrumente im Verhältnis zu den
zugrundeliegenden Vermögenswerten umfangreiche
Kursbewegungen aufweisen können ("Hebelwirkung").

Eine Beschreibung der Charakteristika und Risiken
derivativer Finanzinstrumente findet sich in Artikel 4
des Verwaltungsreglements.
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Zur Erzielung eines höheren Gewinnpotentials der
Anlage kann auch in Wertpapieren von Emittenten
aus Schwellenländern investiert werden. Bei
Schwellenländern handelt es sich um Länder, die sich
in einem Transformationsprozess hin zu einem
modernen Industriestaat befinden und deshalb in der
Regel über eine besonders dynamische wirtschaftliche
Entwicklung verfügen. Daraus ergibt sich
erfahrungsgemäß längerfristig ein über-
durchschnittliches Wachstums- und Kurssteigerungs-
potential. Anlagen in Schwellenländern unterliegen
besonderen Risiken, die sich in starken
Kursschwankungen (Volatilitäten) ausdrücken können.
Diese können u.a. aus politischen Veränderungen,
geringerer Liquidität der Märkte wegen niedriger
Börsenkapitalisierung oder Ausfallrisiken aufgrund
abweichender Ursachen bei der Abwicklung von Geld-
und Wertpapiergeschäften resultieren.

Es kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht
werden. Jeder potentielle Anleger sollte sich
darüber bewusst sein, ob seine persönlichen
Verhältnisse den Erwerb von Anteilen erlauben.

Die Wertentwicklung der Anteilpreise der einzelnen
Teilfonds wird in einem vereinfachten
Verkaufsprospekt dargestellt, der am Sitz der
Verwaltungsgesellschaft oder bei den
Vertriebstellen kostenlos erhältlich ist.

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, die
Berichtspflichten gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 InvStG
sowiedie Berichtspflichten hinsichtlich des
Aktiengewinnes gemäß § 5 Abs. 2 InvStG zu erfüllen.
Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen
werden, dass die Voraussetzungen des § 5 InvStG
auch tatsächlich erfüllt werden. Die
Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, nur in
solche Zielfonds zu investieren, die selbst die
steuerlichen (Mindest-)Berichtspflichten nach dem
Investmentsteuergesetz erfüllen.

HINWEISE FÜR ANLEGER IN DER BUNDES-
REPUBLIK DEUTSCHLAND

Bei den in diesem Verkaufsprospekt verzeichneten
Zahl- und Vertriebsstellen können Anteile gezeichnet,
zurückgegeben und umgetauscht werden.

Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und
sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber erfolgen über
die Zahlstelle, auf Wunsch der Anteilinhaber auch bar
in  EURO.

Der ausführliche Verkaufsprospekt einschließlich des
Verwaltungs- und der Sonderreglements, die
vereinfachten Verkaufsprospekte, Jahres- und
Halbjahresberichte sowie Ausgabe- und
Rücknahmepreise sind bei den Zahl- und
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland für
die Anteilinhaber kostenlos erhältlich. Bei den
genannten Stellen können auch die vorstehend unter
”Veröffentlichungen” genannten Verträge sowie die
Satzung der Verwaltungsgesellschaft eingesehen

werden. Im Rahmen ihrer Funktion als Vertriebstelle
ist die INFINUS AG nicht befugt,
Zeichnungsgegenwerte von Investoren anzunehmen.

Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auf der
Internetseite www.axxion.lu veröffentlicht. Darüber
hinaus können die Ausgabe- und Rücknahmepreise
auch in sonstigen Medien veröffentlicht werden.

Sonstige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in
der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen-Zeitung
veröffentlicht.

HINWEISE FÜR ANLEGER IN DER REPUBLIK
ÖSTERREICH

Diese Informationen richten sich an Investoren und
potentielle Erwerber in der Republik Österreich, indem
sie den Prospekt mit Bezug auf den derzeitigen
öffentlichen Vertrieb der Teilfonds des INFINUS in der
Republik Österreich präzisieren und ergänzen.

Zahlstelle in Österreich für in Österreich öffentlich
vertriebene Fondsanteile ist die Raiffeisen Zentralbank
Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030
Wien.

Rücknahmeanträge für Anteile der in Österreich
vertriebenen Teilfonds können bei der österreichischen
Zahlstelle eingereicht werden. Diese wird dann auch
die Abwicklung und die Auszahlung des
Rücknahmepreises in Zusammenarbeit mit der
Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank
vornehmen.

Der Verkaufsprospekt einschließlich Verwaltungs- und
Sonderreglemente, Jahres- und Halbjahresberichte
sowie Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei den
Zahl- und Vertriebsstellen in der Republik Österreich
für die Anteilinhaber kostenlos erhältlich. Bei den
genannten Stellen können auch die vorstehend unter
”Veröffentlichungen” genannten Verträge sowie die
Satzung der Verwaltungsgesellschaft eingesehen
werden.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise und sonstige
Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im „Der
Standard“ in Österreich veröffentlicht oder können bei
der österreichischen Zahlstelle nachgefragt werden.

ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND UND
VERTRAGSSPRACHE

Das Verwaltungs- und Sonderreglement des Fonds
unterliegt dem luxemburgischen Recht. Jeder
Rechtsstreit zwischen Anlegern, der
Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt
der Gerichtsbarkeit des sachlich zuständigen Gerichts
des Bezirks Luxemburg-Stadt.

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind
berechtigt, sich selbst und den Fonds der
Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu
unterwerfen, in dem Anteile des Fonds öffentlich

http://www.axxion.lu
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vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der
Anleger handelt, die in dem betreffenden Land
ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten,
die sich auf Zeichnung und Rücknahme der Anteile
beziehen.

Allein die deutsche Fassung des Verkaufsprospekts
und des Verwaltungs- und Sonderreglements ist
maßgebend und im Fall einer etwaigen Unstimmigkeit
mit einer Übersetzung ausschlaggebend. Die
Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können im
Hinblick auf Anteile, die an Anleger in dem jeweiligen
Land verkauft wurden, für sich selbst und den Fonds
Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als
verbindlich erklären, in welchen solche Anteile
öffentlich vertrieben werden.
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INFINUS – Relaxed Fund
TEILFONDS IM ÜBERBLICK

Wertpapierkennummer
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

A0X8JJ
A0X8JK

ISIN
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

LU0425671327
LU0425671590

Mindestanlagesumme:
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

500,00 EUR
80.000 EUR

Erstausgabepreis (zzgl. Verkaufsprovision):
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

EUR 50,00
EUR 50,00

Erstzeichnungsperiode 29. Juni 2009 – 14. August 2009

Zahlung des Erstausgabepreises (Valuta)
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

19. August 2009
19. August 2009

Sparplan:
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

ab EUR 50,-- monatlich
ab EUR 50,-- monatlich

Verkaufsprovision:
(in % vom Anteilwert zugunsten der Vertriebsstellen)
Anteilklasse P:
Anteilklasse I: bis zu 3,5 %

bis zu 3,5 %
Rücknahmeprovision
(in % vom Anteilwert zugunsten der
Vertriebsstellen, Anteilklasse P und I) keine

Umtauschgebühr
(in % vom Anteilwert zugunsten der
Vertriebsstellen)

keine

Verwaltungsvergütung:
(in % des Netto-Fondsvermögens):
Anteilklasse P:
Anteilklasse I: bis zu 1,50 % p.a.

bis zu 1,10 % p.a.

Erfolgshonorar:
(beide Anteilklassen)

10 % p.a. des 3 % übersteigenden Anstiegs des
Anteilwertes des Teilfonds pro Geschäftsjahr. In einem
Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen werden
auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle
von Verlustvorträgen fällt das Erfolgshonorar erst an,
wenn diese vollständig ausgeglichen sind. Das Entgelt
wird an jedem Bewertungstag auf der Basis des
Durchschnitts der umlaufenden Anteile berechnet und
jährlich, nach Ablauf des Geschäftsjahres, ausgezahlt.
Ein Erfolgshonorar fällt dabei grundsätzlich erst an,
wenn der Anteilwert am Ende eines Geschäftsjahres
den Anteilwert am Ende des vorherigen
Geschäftsjahres übersteigt. Für das erste
Geschäftsjahr ist der Erstausgabepreis die „high-water-
mark. In einem Geschäftsjahr netto erzielte
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Wertminderungen werden auf das nächste
Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle von
Verlustvorträgen  fällt das Erfolgshonorar erst an,
wenn diese vollständig ausgeglichen sind. („all time
high-water-mark“).

Depotbank und Zentralverwaltungsvergütung bis zu 0,19 % p.a. (mindestens EUR 25.500 p.a.)
Transaktionsgebühr zu Gunsten der Depotbank bis zu 100 EUR je Standard-Wertpapiertransaktion
Betreuungsgebühr bis zu 0,22 % p.a.
Fondswährung: EUR

Anteilstückelung Globalzertifikate

Verwendung der Erträge: Thesaurierung

Vertriebsländer Deutschland, Luxemburg, Österreich

Ende des Geschäftsjahres
Erstmals:
Erster Zwischenbericht (ungeprüft)
Erster Halbjahresbericht (ungeprüft):
Erster Jahresbericht (geprüft):

30. September
2010
30. September 2009
31. März 2010
30. September 2010

Inkrafttreten der Reglements
Verwaltungsreglement vom 29. Juni 2009
Änderung des Verwaltungsreglements vom 26. April
2010
Sonderreglement vom 29. Juni 2009
Änderung des Sonderreglements vom 4. August
2009

Veröffentlichung im Mémorial C:
17. August 2009
7. Juni 2010

17. August 2009
16. September 2009
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INFINUS – Balanced Fund
TEILFONDS IM ÜBERBLICK

Wertpapierkennummer
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

A0X8JM
A0X8JL

ISIN
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

LU0425671673
LU0425671756

Mindestanlagesumme:
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

EUR 500,00
EUR 80.000,00

Erstausgabepreis (zzgl. Verkaufsprovision):
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

EUR 50,00
EUR 50,00

Erstzeichnungsperiode 29. Juni 2009 – 14. August 2009

Zahlung des Erstausgabepreises (Valuta)
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

19. August 2009
19. August 2009

Sparplan:
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

ab EUR 50,-- monatlich
ab EUR 50,-- monatlich

Verkaufsprovision:
(in % vom Anteilwert zugunsten der Vertriebsstellen)
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

bis zu 5 %
bis zu 5 %

Rücknahmeprovision
(in % vom Anteilwert zugunsten der
Vertriebsstellen)
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

keine
keine

Umtauschgebühr
(in % vom Anteilwert zugunsten der
Vertriebsstellen)
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

keine
keine

Verwaltungsvergütung:
(in % des Netto-Fondsvermögens):
Anteilklasse P:
Anteilklasse I: bis zu 1,75 % p.a.

bis zu 1,10 % p.a.

Erfolgshonorar:
(beide Anteilklassen)

10 % p.a. des 4 % übersteigenden Anstiegs des
Anteilwertes des Teilfonds pro Geschäftsjahr. In einem
Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen werden
auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle
von Verlustvorträgen fällt das Erfolgshonorar erst an,
wenn diese vollständig ausgeglichen sind. Das Entgelt
wird an jedem Bewertungstag auf der Basis des
Durchschnitts der umlaufenden Anteile berechnet und
jährlich, nach Ablauf des Geschäftsjahres, ausgezahlt.
Ein Erfolgshonorar fällt dabei grundsätzlich erst an,
wenn der Anteilwert am Ende eines Geschäftsjahres
den Anteilwert am Ende des vorherigen
Geschäftsjahres übersteigt. Für das erste
Geschäftsjahr ist der Erstausgabepreis die „high-water-
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mark. In einem Geschäftsjahr netto erzielte
Wertminderungen werden auf das nächste
Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle von
Verlustvorträgen  fällt das Erfolgshonorar erst an,
wenn diese vollständig ausgeglichen sind. („all time
high-water-mark“).

Depotbank und Zentralverwaltungsvergütung bis zu 0,19 % p.a. (mindestens EUR 25.500 p.a.)
Transaktionsgebühr zu Gunsten der Depotbank bis zu 100 EUR je Standard-Wertpapiertransaktion
Betreuungsgebühr bis zu 0,22 % p.a.
Fondswährung: EUR

Anteilstückelung Globalzertifikate

Verwendung der Erträge: Thesaurierung

Vertriebsländer Deutschland, Luxemburg, Österreich

Ende des Geschäftsjahres
Erstmals:
Erster Zwischenbericht (ungeprüft)
Erster Halbjahresbericht (ungeprüft):
Erster Jahresbericht (geprüft):

30. September
2010
30. September 2009
31. März 2010
30. September 2010

Inkrafttreten der Reglements
Verwaltungsreglement vom 29. Juni 2009
Änderung des Verwaltungsreglements vom 26. April
2010
Sonderreglement vom 29. Juni 2009
Änderung des Sonderreglements vom 4. August
2009

Veröffentlichung im Mémorial C:
17. August 2009
7. Juni 2010

17. August 2009
16. September 2009
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 INFINUS – Dynamic Fund
TEILFONDS IM ÜBERBLICK

Wertpapierkennummer
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

A0X8JH
A0X8JG

ISIN
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

LU0425671830
LU0425671913

Mindestanlagesumme:
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

EUR 500,00
EUR 80.000,00

Erstausgabepreis (zzgl. Verkaufsprovision):
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

EUR 50,00
EUR 50,00

Erstzeichnungsperiode 29. Juni 2009 – 14. August 2009
Zahlung des Erstausgabepreises (Valuta)
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

19.. August 2009
19.. August 2009

Sparplan:
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

ab EUR 50,-- monatlich
ab EUR 50,-- monatlich

Verkaufsprovision:
(in % vom Anteilwert zugunsten der Vertriebsstellen)
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

bis zu 5 %
bis zu 5 %

Rücknahmeprovision
(in % vom Anteilwert zugunsten der
Vertriebsstellen)
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

keine
keine

Umtauschgebühr
(in % vom Anteilwert zugunsten der
Vertriebsstellen)
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:

keine
keine

Verwaltungsvergütung:
(in % des Netto-Fondsvermögens):
Anteilklasse P:
Anteilklasse I: bis zu 1,90 % p.a.

bis zu 1,10 % p.a.

Erfolgshonorar:
(beide Anteilklassen)

10 % p.a. des 6 % (hurdle-rate) übersteigenden – ggf.
um Ausschüttungen oder Kapitalmaßnahmen
bereinigten - Anstiegs des Anteilwertes des Teilfonds
pro Geschäftsjahr. In einem Geschäftsjahr netto
erzielte Wertminderungen werden auf zukünftige
Geschäftsjahre vorgetragen, so dass ein
Erfolgshonorar erst anfällt, wenn der – ggf. um
Ausschüttungen oder Kapitalmaßnahmen bereinigte –
Anteilspreis am Ende eines Geschäftsjahres einen
neuen Höchststand erreicht hat („all time high-water-
mark).  Das Entgelt wird auf das durchschnittliche
Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden
Geschäftsjahres bewertungstäglich berechnet und
jährlich nachträglich ausgezahlt.
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Depotbank und Zentralverwaltungsvergütung bis zu 0,19 % p.a. (mindestens EUR 25.500 p.a.)
Transaktionsgebühr zu Gunsten der Depotbank bis zu 100 EUR je Standard-Wertpapiertransaktion
Betreuungsgebühr bis zu 0,22 % p.a.
Fondswährung: EUR

Anteilstückelung Globalzertifikate

Verwendung der Erträge: Thesaurierung

Vertriebsländer Deutschland, Luxemburg, Österreich

Ende des Geschäftsjahres
Erstmals:
Erster Zwischenbericht (ungeprüft)
Erster Halbjahresbericht (ungeprüft):
Erster Jahresbericht (geprüft):

30. September
2010
30. September 2009
31. März 2010
30. September 2010

Inkrafttreten der Reglements
Verwaltungsreglement vom 29. Juni 2009
Änderung des Verwaltungsreglements vom
26.4.2010
Sonderreglement vom 29. Juni 2009
Änderung des Sonderreglements vom 4. August
2009

Veröffentlichung im Mémorial C:
17. August 2009
7. Juni 2010

17. August 2009
16. September 2009
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VERWALTUNGSREGLEMENT

Das Verwaltungsreglement, welches am 17. August
2009; letztmalig am 7. Juni 2010 im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations mittels
Hinterlegungsvermerk veröffentlicht wurde, legt
allgemeine Grundsätze für die von der Axxion S.A.
gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002
über Organismen für gemeinsame Anlagen in der
Form von "Fonds Commun de Placement" aufgelegten
und verwalteten Fonds fest, soweit die
Sonderreglements der jeweiligen Teilfonds das
Verwaltungsreglement zum integralen Bestandteil
erklären. Die spezifischen Charakteristika der Fonds
werden in den Sonderreglements der jeweiligen
Teilfonds beschrieben, in denen ergänzende und
abweichende Regelungen zu einzelnen Bestimmungen
des Verwaltungsreglements getroffen werden können.

Das Verwaltungsreglement und das jeweilige Sonder-
reglement bilden gemeinsam als zusammenhängende
Bestandteile die für den entsprechenden Fonds
geltenden Vertragsbedingungen.

Artikel 1 DIE FONDS

1. Jeder Fonds ist ein rechtlich unselbständiges
Sondervermögen ("fonds commun de placement")
aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen
Vermögenswerten ("Fondsvermögen"), das unter
Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung
verwaltet wird.
Jeder Fonds besteht aus einem oder mehreren
Teilfonds im Sinne von Artikel 133 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2002 über Organismen für
gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 20.
Dezember 2002“). Die Gesamtheit der Teilfonds
ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds
durch Beteiligung an einem Teilfonds beteiligt.

2. Das jeweilige Fondsvermögen abzüglich der dem
jeweiligen Fonds zuzurechnenden
Verbindlichkeiten ("Netto-Fondsvermögen") muss
innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung
des entsprechenden Fonds mindestens den
Gegenwert von EUR 1.250.000 erreichen. Jeder
Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft
verwaltet. Die im jeweiligen Fondsvermögen
befindlichen Vermögenswerte werden von der
Depotbank verwahrt.

3. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber
untereinander als eigenständiges
Sondervermögen. Die Rechte und Pflichten der
Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der
Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Alle
Verpflichtungen und Verbindlichkeiten eines
Teilfonds verpflichten nur diesen Teilfonds.

Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber
von Anteilen ("Anteilinhaber"), der Verwaltungs-
gesellschaft und der Depotbank sind im Verwal-
tungsreglement sowie im Sonderreglement des
jeweiligen Teilfonds geregelt, die beide von der
Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der
Depotbank erstellt werden.

 Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder
Anteilinhaber das Verwaltungsreglement, das
Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds sowie
alle genehmigten Änderungen derselben an.

Artikel 2 DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

1. Verwaltungsgesellschaft ist die Axxion S.A.

2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet die Fonds
im eigenen Namen, jedoch ausschließlich im
Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung der
Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt
sich auf die Ausübung aller Rechte, welche
unmittelbar oder mittelbar mit den
Vermögenswerten des jeweiligen Fonds
zusammenhängen.

3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik
des jeweiligen Fonds unter Berücksichtigung der
gesetzlichen und vertraglichen
Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat
der Verwaltungsgesellschaft kann eines oder
mehrere seiner Mitglieder sowie sonstige
natürliche oder juristische Personen mit der
Ausführung der täglichen Anlagepolitik betrauen.

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener
Verantwortung Investmentmanager und
Anlageberater hinzuziehen, insbesondere sich
durch einen Anlageausschuss beraten lassen. Die
Kosten hierfür trägt die Verwaltungsgesellschaft,
sofern im Sonderreglement des jeweiligen Fonds
keine anderweitige Bestimmung getroffen wird.

5. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für jeden
Fonds einen Verkaufsprospekt, der aktuelle
Informationen zu dem Fonds enthält,
insbesondere im Hinblick auf Anteilpreise,
Vergütungen und Verwaltung des Fonds.

Artikel 3 DIE DEPOTBANK

1. Die Depotbank für einen Fonds wird im jeweiligen
Sonderreglement bestimmt.

2. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der
Vermögenswerte des jeweiligen Fonds beauftragt.
Die Rechte und Pflichten der Depotbank richten
sich nach dem Gesetz, dem Verwaltungs-
reglement, dem Sonderreglement des jeweiligen
Fonds und dem Depotbankvertrag zu dem
jeweiligen Fonds in ihrer jeweils gültigen Fassung.

3. Alle Wertpapiere,  Geldmarktinstrumente,
Investmentanteile und andere Vermögenswerte
eines Fonds werden von der Depotbank in Konten
und Depots verwahrt, über die nur in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des
Verwaltungsreglements sowie des
Sonderreglements des jeweiligen Fonds verfügt
werden darf. Die Depotbank kann unter ihrer
Verantwortung und mit Einverständnis der
Verwaltungsgesellschaft Dritte, insbesondere
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andere Banken und Wertpapiersammelstellen mit
der Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen
Vermögenswerten beauftragen.

4. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank
berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen

a. Ansprüche der Anteilinhaber gegen die
Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere
Depotbank geltend zu machen;

b. gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter
Widerspruch zu erheben und vorzugehen,
wenn wegen eines Anspruchs vollstreckt wird,
für den das jeweilige Fondsvermögen nicht
haftet.

5. Die Depotbank ist an Weisungen der Verwal-
tungsgesellschaft gebunden, sofern solche
Weisungen nicht dem Gesetz, dem
Verwaltungsreglement, dem Sonderreglement
oder dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds
in ihrer jeweils gültigen Fassung widersprechen.

6. Verwaltungsgesellschaft und Depotbank sind
berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im
Einklang mit dem jeweiligen Depotbankvertrag zu
kündigen. Im Falle einer Kündigung der
Depotbankbestellung ist die
Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, innerhalb
von zwei Monaten mit Genehmigung der
zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank
zur Depotbank zu bestellen, andernfalls die
Kündigung der Depotbankbestellung
notwendigerweise die Auflösung des
entsprechenden Fonds zur Folge hat; bis dahin
wird die bisherige Depotbank zum Schutz der
Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten als
Depotbank vollumfänglich nachkommen.

Artikel 4 ALLGEMEINE RICHTLINIEN FÜR DIE
ANLAGEPOLITIK

Die Anlageziele und die spezifische Anlagepolitik eines
Teilfonds werden auf der Grundlage der
nachfolgenden allgemeinen Richtlinien im
Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds festgelegt.
Die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds umfasst
dementsprechend die Anlage in Wertpapieren
internationaler Emittenten und sonstigen zulässigen
Vermögenswerten einschließlich flüssiger Mittel. Die
Anlagebeschränkungen sind auf jeden Teilfonds
separat anwendbar.

Für die Berechnung der Mindestgrenze für das Netto-
Fondsvermögen gemäß Artikel 1 Nummer 2 des
Verwaltungsreglements sowie für die in Artikel 4
Absatz 8 i) des Verwaltungsreglements aufgeführten
Anlagegrenzen ist auf das Fondsvermögen des Fonds
insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition der
Netto-Vermögen der Teilfonds ergibt.

1. Notierte Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente

Ein Fondsvermögen wird grundsätzlich in
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt,
die an einer Wertpapierbörse oder an einem anderen
anerkannten, für das Publikum offenen und
ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt
("geregelter Markt") innerhalb der Kontinente von
Europa, Nord- und Südamerika, Australien (mit
Ozeanien), Afrika oder Asien amtlich notiert bzw.
gehandelt werden.

2. Neuemissionen und
Geldmarktinstrumente

Ein Fondsvermögen kann Neuemissionen enthalten,
sofern diese

a. in den Emissionsbedingungen die Verpflichtung
enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung
an einer Börse oder zum Handel an einem
anderen geregelten Markt zu beantragen, und

b. spätestens ein Jahr nach Emission an einer Börse
amtlich notiert oder zum Handel an einem
anderen geregelten Markt zugelassen werden.

Sofern die Zulassung an einem der unter Nummer 1
dieses Artikels genannten Märkte nicht binnen
Jahresfrist erfolgt, sind Neuemissionen als nicht
notierte Wertpapiere gemäß Nummer 3 dieses Artikels
anzusehen und in die dort erwähnte Anlagegrenze
einzubeziehen.

3. Nicht notierte Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente

Bis zu 10% eines Netto-Teilfondsvermögens können in
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt
werden, die weder an einer Börse amtlich notiert noch
an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.
Diese Grenze umfaßt auch Investitionen in regulierte
offene Immobilienfonds, Hedgefonds, offene
Dachfonds sowie börsengehandelte Fonds, die direkt
oder indirekt in Rohstoffe investieren und bei denen
eine physische Lieferung ausgeschlossen ist.

4. Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren

Das Netto-Teilfondsvermögens kann in  Anteilen von
nach der Richtlinie des Rates der Europäischen
Gemeinschaften vom
20. Dezember 1985 Nr. 85/611/EWG zugelassenen
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
des offenen Typs ("OGAW") und/oder anderer
Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) im
Sinne von Artikel 1 Absatz 2 erster und zweiter
Gedankenstrich der genannten Richtlinie mit Sitz in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem Drittstaat angelegt werden, sofern

- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften
zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht
unterstellen, welche nach Auffassung der
Luxemburger Aufsichtsbehörde derjenigen nach
dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist und
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ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit
zwischen den Behörden besteht,

- das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen
OGA dem Schutzniveau der Anteilseigner eines
OGAW gleichwertig ist und insbesondere die
Vorschriften für die getrennte Verwahrung des
Vermögens, die Kreditaufnahme, die
Kreditgewährung und Leerverkäufe von
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den
Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG
gleichwertig sind,

- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA
Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten
ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das
Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge
und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu
bilden,

- der OGAW oder der andere OGA, dessen Anteile
erworben werden sollen, nach seinen
Gründungsdokumenten insgesamt höchstens
10% seines Vermögens in Anteilen anderer
OGAW oder OGA anlegen darf.

5. Sichteinlagen

Es können Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit
einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei
Kreditinstituten gehalten werden, sofern das
betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder – falls
der satzungsmäßige Sitz des Kreditinstituts sich in
einem Drittstaat befindet – es Aufsichtsbestimmungen
unterliegt, die nach Auffassung der Aufsichtsbehörde
denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind.

6. Abgeleitete Finanzinstrumente

Es können abgeleitete Finanzinstrumente,
einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter
Instrumente, die an einem der in Nummer 1
bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden,
und/oder abgeleitete Finanzierungsinstrumente, die
nicht an einer Börse gehandelt werden („OTC-
Derivate“) erworben werden, sofern

- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im
Sinne der Nummern 1. bis 7. oder um
Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder
Währungen handelt, in die der OGAW gemäß den
in seinen Gründungsdokumenten genannten
Anlagezielen investieren darf,

- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-
Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der
Kategorien sind, die von der Luxemburger
Aufsichtsbehörde zugelassen wurden, und

- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und
überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis
unterliegen und jederzeit auf Initiative des OGAW
zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert
oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden
können.

7. Geldmarktinstrumente

Es können Geldmarktinstrumente erworben werden,
die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt
werden, aber liquide sind und deren Wert jederzeit
bestimmt werden kann, sofern die Emission oder
Emittent dieser Instrumente bereits Vorschriften über
die Einlagen– und den Anlegerschutz unterliegt und
vorausgesetzt, diese Instrumente werden:

- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder
lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines
Mitgliedstaats der EU, der Europäischen
Zentralbank, der Europäischen Union oder
Europäischen Investitionsbank, von einem
Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist,
einem Mitgliedstaat der Förderation oder von einer
internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen
Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat
der EU angehört, begeben oder garantiert, oder

- von einem Unternehmen begeben, dessen
Wertpapiere auf den unter Nummer 1 dieses
Artikels bezeichneten geregelten Märkten
gehandelt werden,  oder

- von einem Institut begeben oder garantiert, das
gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten
Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem
Institut, das Aufsichtsbestimmungen unterliegt
und diese einhält, die nach Auffassung der
Luxemburger Aufsichtsbehörde mindestens so
streng sind wie die des Gemeinschaftsrechts, oder

- von anderen Emittenten begeben, die einer
Kategorie angehören, die von der Luxemburger
Aufsichtsbehörde zugelassen wurde, sofern für
Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für
den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten,
zweiten und dritten Gedankenstrichs gleichwertig
sind und sofern es sich bei dem Emittenten
entweder um ein Unternehmen mit einem
Eigenkapital von mindestens zehn Millionen Euro,
das seinen Jahresabschluss nach den
Vorschriften der 4. Richtlinie 78/660/EWG
aufstellt, oder um einen Rechtsträger, der
innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte
Gesellschaften umfassenden Unternehmens-
gruppe für die Finanzierung dieser Gruppe
zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt,
der die wertpapiermäßige Unterlegung von
Verbindlichkeiten durch die Nutzung einer von
einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren
soll.

8. Anlagegrenzen

a. i) Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens
können in Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten ein- und desselben
Emittenten angelegt werden. Bis zu 20% des
Netto-Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen ein
und desselben Emittenten angelegt werden. Das
Ausfallrisiko bei Geschäften mit OTC-Derivaten
darf 10 % des Netto-Teilfondsvermögens nicht
überschreiten, wenn die Gegenpartei ein
Kreditinstitut im Sinne der Nummer 5 ist, oder
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höchstens 5% des Netto-Teilfondsvermögens in
allen übrigen Fällen.

ii)  Der Gesamtwert der Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente von Emittenten, bei denen
mehr als 5% des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens angelegt  sind, ist auf
höchstens 40% dieses Netto-Teilfondsvermögens
begrenzt. Diese Begrenzung findet keine
Anwendung auf Einlagen und Geschäfte mit
OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt
werden, welche einer Aufsicht unterliegen.

 Ungeachtet der in i) aufgeführten
Einzelobergrenzen darf  das Netto-
Teilfondsvermögen bei einem Emittenten
höchstens zu 20% in einer Kombination aus
- von diesem Emittenten begebenen

Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten
und/oder

- Einlagen und/oder
- von diesem Emittenten erworbenen OTC-

Derivaten

investiert werden.

b. Der unter a. i) Satz 1 genannte Prozentsatz von
10% erhöht sich auf 35%, und der unter a. ii) Satz
1 genannte Prozentsatz von 40% entfällt für
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von
den folgenden Emittenten begeben oder garantiert
werden:

- Mitgliedstaaten der Europäischen Union
("EU") und deren Gebietskörperschaften;

- Mitgliedsstaaten der OECD;

- Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der EU
sind;

- internationalen Organismen öffentlich-
rechtlichen Charakters, denen mindestens ein
Mitgliedstaat der EU angehört.

c. Die unter a. i) und ii) Satz 1 genannten
Prozentsätze erhöhen sich von 10% auf 25% bzw.
von 40% auf 80% für Schuldverschreibungen,
welche von Kreditinstituten, die in einem
Mitgliedstaat der EU ansässig sind, begeben
werden, sofern

- diese Kreditinstitute auf Grund eines
Gesetzes einer besonderen öffentlichen
Aufsicht zum Schutz der Inhaber solcher
Schuldverschreibungen unterliegen,

- der Gegenwert solcher Schuld-
verschreibungen dem Gesetz entsprechend in
Vermögenswerten angelegt wird, die während
der gesamten Laufzeit dieser
Schuldverschreibungen die sich daraus
ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend
decken und

- die erwähnten Vermögenswerte beim Ausfall
des Emittenten vorrangig zur Rückzahlung
von Kapital und Zinsen bestimmt sind.

Die hier erwähnten Schuldverschreibungen
werden bei der Anwendung der in a. ii) genannten
Anlagegrenze von 40% nicht berücksichtigt.

d. Die Anlagegrenzen unter a. bis c. dürfen nicht
kumuliert werden. Hieraus ergibt sich, dass
Anlagen in Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten ein- und desselben
Emittenten oder Einlagen bei dieser Institution
oder Derivate derselben in keinem Fall 35% des
jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens
überschreiten dürfen.

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung
des konsolidierten Abschlusses im Sinne der
Richtlinie 83/349 EWG oder nach den
anerkannten internationalen Rechnungs-
legungsvorschriften derselben Unternehmens-
gruppe angehören, sind bei der Berechnung der
in diesem Paragraph vorgesehenen
Anlagegrenzen als eine einzige Unternehmens-
gruppe anzusehen.

Kumulativ dürfen bis zu 20% des Netto-
Teilfondsvermögens in Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten ein und derselben
Unternehmensgruppe angelegt werden.

e. Unbeschadet der unter i. festgelegten
Anlagegrenzen werden die  unter a. genannten
Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/oder
Schuldtiteln ein und desselben Emittenten auf
höchstens 20 % angehoben, wenn es gemäß den
Gründungsdokumenten des Teilfonds Ziel seiner
Anlagepolitik ist, einen bestimmten, von der
Luxemburger Aufsichtsbehörde anerkannten
Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden;
Voraussetzung hierfür ist, dass

-  die Zusammensetzung des Index hinreichend
diversifiziert ist;

- der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für
den Markt darstellt, auf den er sich bezieht;

- der Index in angemessener Weise
veröffentlicht wird.

Die im Satz 1 festgelegte Grenze wird auf
höchstens 35 % angehoben, sofern dies aufgrund
außergewöhnlicher Marktbedingungen
gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere bei
geregelten Märkten, auf denen bestimmte
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark
dominieren. Eine Anlage bis zu dieser
Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten
zulässig.

f. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen
Teilfonds abweichend von a. bis d. ermächtigt
werden, unter Beachtung des Grundsatzes der
Risikostreuung bis zu 100% des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens in Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten verschiedener
Emissionen anzulegen, die von einem
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Mitgliedstaat der EU, dessen
Gebietskörperschaften, von einem Staat, der
Mitgliedstaat der OECD ist oder von
internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen
Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat
der EU angehört, begeben oder garantiert
werden, sofern diese Wertpapiere im Rahmen
von mindestens sechs verschiedenen
Emissionen begeben worden sind, wobei
Wertpapiere aus ein- und derselben Emission
30% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens
nicht überschreiten dürfen.

g. I) Für den Teilfonds dürfen Anteile von anderen
OGAW und/oder OGA im Sinne der Nummer
4   erworben werden, sofern er höchstens 20
% seines Vermögens in Anteilen ein und
desselben OGAW bzw. sonstigen OGA
anlegt. Zum Zwecke der Anwendung dieser
Anlagegrenze wird jeder Teilfonds eines OGA
mit mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel
133 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002
als eigenständiger Emittent unter der
Voraussetzung betrachtet, dass die Trennung
der Haftung der Teilfonds in Bezug auf Dritte
sichergestellt ist.

ii) Anlagen in Anteilen von anderen OGA als
OGAW dürfen insgesamt 30 % des Netto-
Teilfondsvermögens nicht übersteigen. In den
Fällen, in denen der Teilfonds Anteile eines
anderen OGAW und/oder sonstigen OGA
erworben hat, müssen die Anlagewerte des
betreffenden OGAW oder anderen OGA
hinsichtlich der Obergrenzen der Nummer 8
a. bis d. nicht berücksichtigt werden.

iii) Erwirbt der Teilfonds Anteile anderer OGAW
und/oder sonstiger anderer OGA, die
unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung
von der derselben Verwaltungsgesellschaft
oder von einer Gesellschaft verwaltet werden,
die mit der Verwaltungsgesellschaft durch
eine gemeinsame Verwaltung oder
Beherrschung oder eine wesentliche direkte
oder indirekte Beteiligung verbunden ist,
verwaltet werden, so darf die
Verwaltungsgesellschaft oder die andere
Gesellschaft für die Zeichnung oder die
Rücknahme von Anteilen dieser anderen
OGAW und/oder OGA durch den Teilfonds
keine Gebühren berechnen.

h. Die Verwaltungsgesellschaft wird für die
Gesamtheit der von ihr verwalteten Fonds, die
unter den Anwendungsbereich des Teils I des
Gesetzes vom 30. März 1988 für Organismen für
gemeinsame Anlagen sowie des Gesetzes vom
20. Dezember 2002 fallen, stimmberechtigte
Aktien insoweit nicht erwerben, als ein solcher
Erwerb ihr einen wesentlichen Einfluss auf die
Geschäftspolitik des Emittenten gestattet.

i. Die Verwaltungsgesellschaft darf für jeden Fonds
höchstens

- 10% der von einem einzigen Emittenten
ausgegebenen stimmrechtslosen Aktien,

- 10% der von einem einzigen Emittenten
ausgegebenen Schuldverschreibungen,

- 25% der Anteile ein und desselben OGAW
und/oder anderen OGA,

- 10% der von einem einzigen Emittenten
ausgegebenen Geldmarktinstrumente,

erwerben.

Die Anlagegrenzen des zweiten,  dritten und
vierten Gedankenstriches bleiben insoweit außer
Betracht, als das Gesamtemissionsvolumen der
erwähnten Schuldverschreibungen oder
Geldmarktinstrumente bzw. die Zahl der im
Umlauf befindlichen Anteile oder Aktien eines
OGA zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht ermittelt
werden können.

Die hier unter h. und i. aufgeführten
Anlagegrenzen sind auf solche Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente nicht anzuwenden, die von
Mitgliedstaaten der EU und deren
Gebietskörperschaften oder von Staaten, die nicht
Mitgliedstaat der EU sind, begeben oder garantiert
oder von internationalen Organismen öffentlich-
rechtlichen Charakters begeben werden, denen
mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört.

Die hier unter h. und i. aufgeführten
Anlagegrenzen sind ferner nicht anwendbar auf
den Erwerb von Aktien an Gesellschaften mit Sitz
in einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der EU ist,
sofern:

- solche Gesellschaften hauptsächlich Wert-
papiere von Emittenten mit Sitz in diesem
Staat erwerben,

- der Erwerb von Aktien einer solchen
Gesellschaft aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen dieses Staates den einzigen
Weg darstellt, um in Wertpapieren von
Emittenten mit Sitz in diesem Staat zu
investieren,

- die erwähnten Gesellschaften im Rahmen
ihrer Anlagepolitik Anlagegrenzen
respektieren, die denjenigen der Nummer 8 a.
bis e. und g. sowie h. und i. 1. bis 4.
Gedankenstrich des Verwaltungsreglements
entsprechen. Bei Überschreitung der
Anlagegrenzen der Nummer 8 a. bis e. und g.
sind die Bestimmungen der Nummer 18
sinngemäß anzuwenden.

j. Für einen Teilfonds dürfen abgeleitete
Finanzinstrumente eingesetzt werden, sofern das
hiermit verbundene Gesamtrisiko das Netto-
Teilfondsvermögen nicht überschreitet. Bei der
Berechnung der Risiken werden der Marktwert
der Basiswerte, das Ausfallrisiko, künftige
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vorhersehbare Marktentwicklungen und die
Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt.
Ein Teilfonds darf als Teil seiner Anlagestrategie
innerhalb der in Artikel 43 (5) des Gesetzes vom
20. Dezember 2002 festgelegten Grenzen
Anlagen in abgeleiteten Finanzinstrumenten
tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte
die Anlagegrenzen des Artikels 43 nicht
überschreitet. Anlagen in indexbasierten
Derivaten müssen bei den Anlagegrenzen des
genannten Artikels nicht berücksichtigt werden.

Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein
Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es
hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften dieses
Absatzes mit berücksichtigt werden.

9. Optionen

a. Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Ver-
mögenswert während eines bestimmten
Zeitraums zu einem im Voraus bestimmten Preis
("Ausübungspreis") zu kaufen (Kauf- oder "Call"-
Option) oder zu verkaufen (Verkaufs- oder "Put"-
Option). Der Preis einer Call- oder Put-Option ist
die Options-"Prämie".

 Kauf und Verkauf von Optionen sind mit
besonderen Risiken verbunden:

 Die entrichtete Prämie einer erworbenen Call-
oder Put-Option kann verlorengehen, sofern der
Kurs des der Option zugrundeliegenden
Wertpapiers sich nicht erwartungsgemäß
entwickelt und es deshalb nicht im Interesse des
Teilfonds liegt, die Option auszuüben.

 Wenn eine Call-Option verkauft wird, besteht das
Risiko, dass der Teilfonds nicht mehr an einer
möglicherweise erheblichen Wertsteigerung des
Wertpapiers teilnimmt beziehungsweise sich bei
Ausübung der Option durch den Vertragspartner
zu ungünstigen Marktpreisen eindecken muss.

 Beim Verkauf von Put-Optionen besteht das
Risiko, dass der Teilfonds zur Abnahme von
Wertpapieren zum Ausübungspreis verpflichtet ist,
obwohl der Marktwert dieser Wertpapiere bei
Ausübung der Option deutlich niedriger ist.

 Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der
Wert des Teilfondsvermögens stärker beeinflusst
werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb von
Wertpapieren der Fall ist.

b. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter
Beachtung der in diesem Absatz erwähnten
Anlagebeschränkungen für einen Teilfonds Call-
Optionen und Put-Optionen auf Wertpapiere,
Börsenindizes, Finanzterminkontrakte und
sonstige Finanzinstrumente kaufen und verkaufen,
sofern diese Optionen an einer Börse oder an
einem anderen geregelten Markt gehandelt
werden.

Darüber hinaus können für einen Teilfonds
Optionen der beschriebenen Art ge- und verkauft

werden, die nicht an einer Börse oder an einem
anderen geregelten Markt gehandelt werden
("over-the-counter" oder "OTC"-Optionen), sofern
die Vertragspartner des Teilfonds erstklassige, auf
solche Geschäfte spezialisierte Finanzinstitute
und Teilnehmer an den OTC-Märkten sind und
einer bonitätsmäßig einwandfreien Einstufung
durch eine international anerkannte Ratingagentur
unterliegen.

10. Finanzterminkontrakte

a. Finanzterminkontrakte sind gegenseitige Verträge,
welche die Vertragsparteien verpflichten, einen be-
stimmten Vermögenswert an einem im voraus
bestimmten Zeitpunkt zu einem im voraus
bestimmten Preis abzunehmen beziehungsweise
zu liefern. Dies ist mit erheblichen Chancen, aber
auch Risiken verbunden, weil jeweils nur ein
Bruchteil der jeweiligen Kontraktgröße
("Einschuss") sofort geleistet werden muss.
Kursausschläge in die eine oder andere Richtung
können, bezogen auf den Einschuss, zu
erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen.

b. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen
Teilfonds Finanzterminkontrakte als
Zinsterminkontrakte sowie als Kontrakte auf
Börsenindizes kaufen und verkaufen, soweit diese
Finanzterminkontrakte an hierfür vorgesehenen
Börsen oder anderen geregelten Märkten
gehandelt werden.

c. Durch den Handel mit Finanzterminkontrakten
kann die Verwaltungsgesellschaft bestehende
Aktien- und Rentenpositionen gegen Kursverluste
oder Zinsänderungsrisiken absichern. Mit dem
gleichen Ziel kann die Verwaltungsgesellschaft
Call-Optionen auf Finanzinstrumente verkaufen
oder Put-Optionen auf Finanzinstrumente kaufen.

d. Ein Teilfonds kann Finanzterminkontrakte zu
anderen als zu Absicherungszwecken kaufen und
verkaufen.

 Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanz-
terminkontrakten und Optionsgeschäften, die nicht
der Absicherung von Vermögenswerten dienen,
darf das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen zu
keiner Zeit übersteigen. Hierbei bleiben
Verpflichtungen aus Verkäufen von Call-Optionen
außer Betracht, die durch angemessene Werte im
jeweiligen Teilfondsvermögen unterlegt sind.

11. Wertpapierpensionsgeschäfte

Ein Teilfonds kann von Zeit zu Zeit Wertpapiere in
Form von Pensionsgeschäften (repurchase
agreements) kaufen, sofern der jeweilige
Vertragspartner sich zur Rücknahme der Wertpapiere
verpflichtet sowie Wertpapiere in Form von
Pensionsgeschäften verkaufen. Dabei muss der
Vertragspartner solcher Geschäfte ein erstklassiges
Finanzinstitut und auf solche Geschäfte spezialisiert
sein. Im Rahmen eines Wertpapierpensionsgeschäftes
erworbene Wertpapiere kann der Teilfonds während
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der Laufzeit des entsprechenden
Wertpapierpensionsgeschäftes nicht veräußern. Im
Rahmen des Verkaufs von Wertpapieren in Form von
Wertpapierpensionsgeschäften ist der Umfang der
Wertpapierpensionsgeschäfte stets auf einem Niveau
zu halten, das es dem Teilfonds ermöglicht, jederzeit
seiner Verpflichtung zur Rücknahme von Anteilen
nachzukommen.

12. Wertpapierleihe

Im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleih-
systems können Wertpapiere insgesamt bis zu 50%
des Wertes des jeweiligen Wertpapierbestandes auf
höchstens 30 Tage ge- oder verliehen werden.
Voraussetzung ist, dass dieses Wertpapierleihsystem
durch einen anerkannten Abrechnungsorganismus
oder durch ein auf solche Geschäfte spezialisiertes
Finanzinstitut hervorragender Bonität organisiert ist.

Im Rahmen der Wertpapierleihe von Wertpapieren an
dem Teilfondsvermögen kann die Wertpapierleihe
mehr als 50% des Wertes des Wertpapierbestandes in
einem Teilfondsvermögen erfassen, sofern dem
jeweiligen Teilfonds das Recht eingeräumt ist, den
Wertpapierleihvertrag jederzeit zu kündigen und die
verliehenen Wertpapiere zurückzuverlangen.

Der Teilfonds als Leihgeber muss im Rahmen der
Wertpapierleihe grundsätzlich eine Garantie erhalten,
deren Gegenwert zur Zeit des Vertragsabschlusses
mindestens dem Gesamtwert der verliehenen
Wertpapiere entspricht. Diese Garantie kann in
flüssigen Mitteln bestehen oder in Wertpapieren, die
durch Mitgliedstaaten der OECD, deren
Gebietskörperschaften oder Organismen
gemeinschaftsrechtlichen, regionalen oder weltweiten
Charakters begeben oder garantiert und zugunsten
des jeweiligen Teilfonds während der Laufzeit des
Wertpapierleihvertrages gesperrt werden.

Einer Garantie bedarf es nicht, sofern die Wert-
papierleihe im Rahmen von Clearstream International,
EUROCLEAR oder einem sonstigen anerkannten
Abrechnungsorganismus stattfindet, der selbst zu
Gunsten des Verleihers der verliehenen Wertpapiere
mittels einer Garantie oder auf andere Weise
Sicherheit leistet.

Der Teilfonds kann im Rahmen der Wertpapierleihe
als Leihnehmer im Zusammenhang mit der Erfüllung
eines Wertpapierverkaufs in folgenden Fällen
auftreten:

- während einer Zeit, in welcher die Wertpapiere zu
Registrierungszwecken versandt wurden;

- wenn Wertpapiere verliehen und nicht rechtzeitig
zurückerstattet wurden;

- zur Vermeidung der Nichterfüllung eines Wert-
papierverkaufs, wenn die Depotbank ihrer
Lieferverpflichtung nicht nachkommt

Sofern Wertpapiere in das Teilfondsvermögen
geliehen werden, darf während der Laufzeit der

entsprechenden Wertpapierleihe über die geliehenen
Wertpapiere nicht verfügt werden, es sei denn, es
besteht im Teilfonds-vermögen eine ausreichende
Absicherung, die es dem Teilfonds ermöglicht, nach
Ende der Laufzeit eines Wertpapiervertrages seiner
Verpflichtung zur Rückgabe der geliehenen
Wertpapiere nachzukommen.

13. Sonstige Techniken und Instrumente

a. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für einen
Teilfonds sonstiger Techniken und Instrumente
bedienen, die Wertpapiere oder Indizes zum
Gegenstand haben, sofern die Verwendung
solcher Techniken und Instrumente im Hinblick
auf die ordentliche Verwaltung des jeweiligen
Teilfondsvermögens erfolgt.

b. Dies gilt insbesondere für Tauschgeschäfte mit
Zinssätzen, welche im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften zu Sicherungszwecken
vorgenommen werden können. Diese Geschäfte
sind ausschließlich mit auf solche Geschäfte
spezialisierten Finanzinstituten bester Bonität
zulässig und dürfen zusammen mit den in Absatz
8 dieses Artikels beschriebenen Verpflichtungen
grundsätzlich den Gesamtwert der von dem
jeweiligen Teilfonds in den entsprechenden
Währungen gehaltenen Vermögenswerte nicht
übersteigen.

c. Dies gilt ferner für Index-Zertifikate, sofern diese
als Wertpapiere gemäß Art. 41, Abs. 1 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 gelten. Index-
Zertifikate sind am Kapitalmarkt begebene
Inhaberschuldverschreibungen, die eine
Rückzahlung unter Berücksichtigung der relativen
Indexveränderung, gegebenenfalls bis zu einem
vereinbarten Höchstkurs, am jeweiligen
Berechnungstag verbriefen. Der Kurs dieser
Index-Zertifikate richtet sich insbesondere nach
dem jeweiligen aktuellen Index-Stand, ihre
Rückzahlung nach den jeweiligen
Emissionsbedingungen. Dabei unterscheiden
sich Index-Zertifikate von verbrieften Index-
Optionen und Optionsscheinen dadurch, dass es
sich nicht um Termingeschäfte handelt und die
für Optionen signifikante Hebelwirkung, die
Optionsprämie und der Ausübungspreis fehlen.

14. Flüssige Mittel

Bis zu 100% des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens dürfen in flüssigen Mitteln
bei der Depotbank oder bei sonstigen Banken
gehalten werden.

15. Devisensicherung

a. Zur Absicherung von Devisenrisiken kann ein
Teilfonds Devisenterminkontrakte verkaufen sowie
Call-Optionen auf Devisen verkaufen und Put-
Optionen auf Devisen kaufen, sofern solche
Devisenkontrakte oder Optionen an einer Börse



23

oder an einem geregelten Markt oder sofern die
erwähnten Optionen als OTC-Optionen im Sinne
von Absatz 9 b. gehandelt werden, unter der
Voraussetzung, dass es sich bei den
Vertragspartnern um erstklassige
Finanzeinrichtungen handelt, die auf derartige
Geschäfte spezialisiert sind und die einer bonitäts-
mäßig einwandfreien Einstufung durch eine inter-
national anerkannte Ratingagentur unterliegen.

b. Ein Teilfonds kann zu Absicherungszwecken
außerdem auch Devisen auf Termin verkaufen
beziehungsweise umtauschen im Rahmen
freihändiger Geschäfte, die mit erstklassigen, auf
solche Geschäfte spezialisierten Finanzinstituten
abgeschlossen werden.

c. Devisensicherungsgeschäfte setzen in der Regel
eine unmittelbare Verbindung zu den
abgesicherten Werten voraus. Sie dürfen daher
grundsätzlich die in der gesicherten Währung vom
Teilfonds gehaltenen Werte weder im Hinblick auf
das Volumen noch bezüglich der Restlaufzeit
überschreiten.

16. Weitere Anlagerichtlinien

a. Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstru-
menten oder anderen  in den Nummern 4., 6. und
7 genannten Finanzinstrumenten sind nicht
zulässig.

b. Ein Teilfondsvermögen darf nicht zur festen
Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.

c. Ein Teilfondsvermögen darf nicht in Immobilien,
Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Waren oder
Warenkontrakten angelegt werden.

17. Kredite und Belastungsverbote

a. Ein Teilfondsvermögen darf nur insoweit zur
Sicherung verpfändet, übereignet bzw. abgetreten
oder sonst belastet werden, als dies an einer
Börse oder einem anderen Markt aufgrund
verbindlicher Auflagen gefordert wird.

b. Kredite dürfen bis zu einer Obergrenze von 10%
des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens auf-
genommen werden, sofern diese Kreditaufnahme
nur für kurze Zeit erfolgt. Daneben kann ein
Teilfonds Fremdwährungen im Rahmen eines
"back-to-back"-Darlehens erwerben.

c. Im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der
Zeichnung nicht voll einbezahlter Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente oder anderer in den
Nummern 4., 6. und 7 genannten
Finanzinstrumente können Verbindlichkeiten zu
Lasten eines Teilfondsvermögens übernommen
werden, die jedoch zusammen mit den
Kreditverbindlichkeiten gemäß Buchstabe b. 10%

des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens nicht
überschreiten dürfen.

d. Zu Lasten eines Teilfondsvermögens dürfen
weder Kredite gewährt noch für Dritte
Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen werden.

18. Überschreitung von Anlagegrenzen

a. Anlagebeschränkungen dieses Artikels müssen
nicht eingehalten werden, sofern sie im Rahmen
der Ausübung von Bezugsrechten, die den im
jeweiligen Teilfondsvermögen befindlichen
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten
beigefügt sind, überschritten werden.

b. Neu aufgelegte Teilfonds können für eine Frist
von sechs Monaten ab Genehmigung des
Teilfonds von den Anlagegrenzen nach Nummer
8 a. bis g. dieses Artikels abweichen.

c. Werden die in diesem Artikel genannten
Anlagebeschränkungen unbeabsichtigt oder
durch Ausübung von Bezugsrechten
überschritten, so wird die
Verwaltungsgesellschaft vorrangig anstreben, die
Normalisierung der Lage unter Berücksichtigung
der Interessen der Anteilinhaber zu erreichen.

Ist der Emittent eine juristische Person mit mehreren
Teilfonds, bei dem das Vermögen eines Teilfonds
ausschließlich für die Ansprüche der Anleger dieses
Teilfonds sowie für diejenigen der Gläubiger, deren
Forderung aufgrund der Gründung, der
Funktionsweise oder der Liquidation dieses Teilfonds
entstanden sind, haften, wird zum Zwecke der
Anwendung der Risikostreuungsregelungen nach
Nummer 8 Buchstaben a. bis e. sowie g. dieses
Artikels jeder Teilfonds als gesonderter Emittent
angesehen.

Artikel 5 ANTEILE AN EINEM FONDS

1. Anteile werden für den jeweiligen Teilfonds
ausgegeben und lauten auf den Inhaber. Die
Anteile werden grundsätzlich durch
Globalzertifikate verbrieft; es besteht kein
Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke.
Daneben werden auf den Namen lautende Anteile
mittels Eintragung in ein Anteilscheinregister des
Fonds in der Form von Anteilbestätigungen zur
Verfügung gestellt. Die Verwaltungsgesellschaft
kann Anteilsbruchteile bis zu 0,001 Anteilen
ausgeben. Alle Anteile sind nennwertlos; sie sind
voll eingezahlt, frei übertragbar und besitzen kein
Vorzugs- oder Vorkaufsrecht.

2. Alle Anteile eines Teilfonds haben grundsätzlich
gleiche Rechte.

3. Für jeden Teilfonds können ausschüttungsberech-
tigte Anteile und thesaurierende Anteile
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ausgegeben werden. Alle Anteile sind vom Tage
ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen,
Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer
jeweiligen Anteilklasse berechtigt. Die
Verwaltungsgesellschaft kann beschließen,
innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehrere
Anteilklassen vorzusehen. Die Anteilklassen
können sich in ihren Merkmalen und Rechten
nach der Art der Verwendung ihrer Erträge, nach
der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen
Merkmalen und Rechten unterscheiden. Alle
Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in
gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und
am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse
beteiligt. Sofern für die jeweiligen Teilfonds
Anteilklassen gebildet werden, findet dies unter
Angabe der spezifischen Merkmale oder Rechte
im entsprechenden Anhang zum Verkaufsprospekt
Erwähnung.

4. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die
Vornahme von Zahlungen auf Anteile bzw.
Ertragsscheine erfolgen bei der
Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie
über jede Zahlstelle.

Artikel 6 AUSGABE VON ANTEILEN

1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem im
Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds
festgelegten Ausgabepreis und zu den dort
bestimmten Bedingungen. Ausgabepreis ist der
Anteilwert gemäß Artikel 7 zuzüglich einer im
Sonderreglement genannten Verkaufsprovision,
die 5% des Anteilwertes nicht überschreitet. Die
Verkaufsprovision wird zugunsten der
Vertriebsstellen erhoben. Der Ausgabepreis kann
sich um Gebühren oder andere Belastungen
erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern
anfallen.

2. Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei
Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem
entsprechenden Bewertungstag zahlbar.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Zeichnung
von Anteilen Bedingungen unterwerfen sowie
Zeichnungsfristen und Mindestzeichnungsbeträge
festlegen. Dies findet Erwähnung im
Verkaufsprospekt. Die Verwaltungsgesellschaft
kann für einen Teilfonds jederzeit nach eigenem
Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen
oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig
beschränken, aussetzen oder endgültig
einstellen, soweit dies im Interesse der
Gesamtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der
Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des
jeweiligen Teilfonds, im Interesse der
Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der
spezifischen Anlageziele eines Teilfonds
erforderlich erscheint.

3. Der Erwerb von Anteilen erfolgt zum Ausgabepreis
des jeweiligen Bewertungstages. Zeichnungsan-
träge, welche bis spätestens 16:30 Uhr
(Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei

der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind,
werden auf der Grundlage des Anteilwertes des
darauffolgenden  Bewertungstages abgerechnet.
Zeichnungsanträge, welche nach 16:30 Uhr
(Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der
Grundlage des Anteilwertes des übernächsten
Bewertungstages abgerechnet.

4. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang
des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag
der Verwaltungsgesellschaft von der Depotbank
zugeteilt.

5. Die Depotbank wird auf nicht ausgeführte Zeich-
nungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich
zinslos zurückzahlen.

6. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen,
innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehrere
Anteilklassen vorzusehen. Die Anteilklassen
können sich in ihren Merkmalen und Rechten
nach der Art der Verwendung ihrer Erträge, nach
der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen
Merkmalen und Rechten unterscheiden. Alle
Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in
gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und
am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse
beteiligt. Sofern für die jeweiligen Teilfonds
Anteilklassen gebildet werden, findet dies unter
Angabe der spezifischen Merkmale oder Rechte
im entsprechenden Sonderreglement zum
Verkaufsprospekt Erwähnung.

7. Die Verwaltungsgesellschaft kann auf Initiative
des Anteilinhabers abweichend von Artikel 6 Nr. 3
des allgemeinen Verwaltungsreglements, im
Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen des
Großherzogtums Luxemburg, Anteile gegen
Lieferung von Wertpapieren ausgeben,
vorausgesetzt, dass diese Wertpapiere in den
Rahmen der Anlagepolitik sowie der
Anlagebeschränkungen des betreffenden
Teilfonds passen. Im Zusammenhang mit der
Ausgabe von Anteilen gegen Lieferung von
Wertpapieren muss der Wirtschaftsprüfer des
Fonds ein Gutachten zur Bewertung der
einzubringenden Wertpapiere erstellen. Die
Kosten einer in der vorbeschriebenen Weise
durchgeführten Ausgabe von Anteilen trägt der
Zeichner, der diese Vorgehensweise verlangt.

Artikel 7 ANTEILWERTBERECHNUNG

1. Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für
jeden Teilfonds nach den nachfolgenden
Bestimmungen. Der Wert eines Anteils
("Anteilwert") lautet auf die im Sonderreglement
des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung
("Teilfondswährung"). Er wird unter Aufsicht der
Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder
einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Tag,
der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, berechnet
(„Bewertungstag“), es sei denn, im
Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds ist eine
abweichende Regelung getroffen. Die
Berechnung erfolgt durch Teilung des jeweiligen
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Netto-Teilfondsvermögens durch die Zahl der am
Bewertungstag im Umlauf befindlichen Teile
dieses Teilfonds.

2. Das Vermögen jedes Teilfonds wird nach
folgenden Grundsätzen berechnet:

a. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich
notiert sind, werden zum letzten verfügbaren
bezahlten Kurs bewertet. Soweit Wertpapiere
an mehreren Börsen amtlich notiert sind, ist
der letzte verfügbare bezahlte Kurs des
entsprechenden Wertpapiers an der Börse
maßgeblich, die Hauptmarkt für dieses
Wertpapier ist.

b. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich
notiert sind, die aber an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden, werden
zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als
der Geldkurs und nicht höher als der
Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und
den die Verwaltungsgesellschaft für den
bestmöglichen Kurs hält, zu dem die
Wertpapiere verkauft werden können.

c. Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind
oder falls für andere als die unter Buchstaben
a. und b. genannten Wertpapiere keine Kurse
festgelegt werden, werden diese Wertpapiere
ebenso wie alle anderen Vermögenswerte
zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn
die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und
Glauben und allgemein anerkannten, von
Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren
Bewertungsregeln festlegt.

d. Die flüssigen Mittel werden zu ihrem
Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von
mehr als 60 Tagen können mit dem
jeweiligen Renditekurs bewertet werden,
vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag
zwischen dem Finanzinstitut, welches die
Festgelder verwahrt, und der
Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese
Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und
dass im Falle einer Kündigung ihr
Realisierungswert diesem Renditekurs
entspricht.

e.  Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung
lautenden Vermögenswerte werden zum
letzten Devisenmittelkurs in diese
Teilfondswährung umgerechnet.

3. Sofern für einen Teilfonds zwei Anteilklassen
gemäß Artikel 5 Ziffer 3 des
Verwaltungsreglements ausgegeben werden, wird
die Berechnung des Anteilwertes wie folgt
durchgeführt:
a. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den

unter Ziffer 1 dieses Artikels aufgeführten
Kriterien für jede Anteilklasse separat.

b. Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von
Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der
jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert

des Netto-Teilfondsvermögens. Der
Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von
Anteilen vermindert den prozentualen Anteil
der jeweiligen Anteilklasse am gesamten
Wert des Netto-Teilfondsvermögens.

c. Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich
der Anteilwert der ausschüttungsberechtigten
Anteile um den Betrag der Ausschüttung.
Damit vermindert sich zugleich der
prozentuale Anteil der ausschüttungs-
berechtigten Anteile am gesamten Wert des
Netto-Teilfondsvermögens, während sich der
prozentuale Anteil der nicht-ausschüttungs-
berechtigten Anteile am gesamten Netto-
Teilfondsvermögen erhöht.

4. Für einen Teilfonds kann ein Ertragsausgleich
durchgeführt werden.

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für
umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus
den liquiden Mitteln und zulässigen
Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt
werden können, den Anteilwert auf der Basis der
Kurse des Bewertungstages bestimmen, an
welchem sie für den Teilfonds die erforderlichen
Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch
für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge
für den Fonds.

6. Falls außergewöhnliche Umstände eintreten,
welche die Bewertung nach den vorstehend
aufgeführten Kriterien unmöglich oder
unsachgerecht erscheinen lassen, ist die
Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, andere, von
ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein
anerkannte und von Wirtschaftsprüfern
nachprüfbare Bewertungsregeln zu befolgen, um
eine sachgerechte Bewertung des Fonds-
vermögens zu erreichen.

Artikel 8 EINSTELLUNG DER BERECHNUNG
DES ANTEILWERTES

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für
einen Teilfonds die Berechnung des Anteilwertes
zeitweilig einzustellen, wenn und solange
Umstände vorliegen, die diese Einstellung
erforderlich machen und wenn die Einstellung
unter Berücksichtigung der Interessen der
Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:

a. während der Zeit, in welcher eine Börse oder
ein geregelter Markt, an denen ein
wesentlicher Teil der Vermögenswerte des
jeweiligen Teilfonds amtlich notiert oder
gehandelt wird, geschlossen ist (außer an
gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen)
oder der Handel an dieser Börse bzw. an dem
entsprechenden Markt ausgesetzt oder
eingeschränkt wurde;

b. in Notlagen, wenn die Verwaltungs-
gesellschaft über Anlagen eines Teilfonds
nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist,
den Gegenwert der Anlagekäufe oder -
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verkäufe frei zu transferieren oder die
Berechnung des Anteilwertes
ordnungsgemäß durchzuführen.

2. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung
bzw. Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung
unverzüglich in mindestens einer Tageszeitung in
den Ländern veröffentlichen, in denen Anteile des
jeweiligen Teilfonds zum öffentlichen Vertrieb
zugelassen sind, sowie allen Anteilinhabern
mitteilen, die Anteile zur Rücknahme angeboten
haben.

Artikel 9 RÜCKNAHME UND UMTAUSCH VON
ANTEILEN

1. Die Anteilinhaber eines Fonds sind berechtigt,
jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu dem im
Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds
festgelegten Rücknahmepreis und zu den dort
bestimmten Bedingungen zu verlangen. Diese
Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag.
Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt
innerhalb von 3 Luxemburger Bankarbeitstagen
nach dem entsprechenden Bewertungstag in der
Teilfondswährung gegen Rückgabe der Anteile.

2. Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 16:30
Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag
bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen
sind, werden zum Anteilwert des darauffolgenden
Bewertungstages abgerechnet.

Rücknahmeanträge, welche nach 16:30 Uhr
(Luxemburger Zeit) eingehen, werden zum
Anteilwert des übernächsten Bewertungstages
abgerechnet.

3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger
Genehmigung durch die Depotbank berechtigt,
umfangreiche Rücknahmen, die nicht aus den
flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen
eines Teilfonds befriedigt werden können, erst zu
tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte
des jeweiligen Teilfonds ohne Verzögerung
verkauft wurden. Anleger, die ihre Anteile zur
Rücknahme angeboten haben, werden von einer
Aussetzung der Rücknahme sowie von der
Wiederaufnahme der Rücknahme unverzüglich in
geeigneter Weise in Kenntnis gesetzt.

4. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung
verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen,
z.B. devisenrechtliche Vorschriften oder andere,
von der Depotbank nicht beeinflussbare
Umstände die Überweisung des
Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers
verbieten.

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden
Teilfonds  Anteile einseitig gegen Zahlung des
Rücknahmepreises zurückkaufen, soweit dies im
Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder
zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des
jeweiligen Teilfonds erforderlich erscheint.

6. Der Anteilinhaber kann seine Anteile ganz oder
teilweise in Anteile einer anderen Anteilklasse
ebenso wie in Anteile eines anderen Teilfonds
umtauschen. Der Tausch der Anteile erfolgt auf
der Grundlage des nächsterrechneten
Anteilwertes der betreffenden Anteilklassen
beziehungsweise der betreffenden Teilfonds.
Dabei kann eine Umtauschprovision zugunsten
der Vertriebstelle des Teilfonds, in den getauscht
werden soll, erhoben werden. Wird eine
Umtauschprovision erhoben, so beträgt diese
höchstens 1% des Anteilwertes des Teilfonds, in
welche(n) der Umtausch erfolgen soll; eine
Nachzahlung der etwaigen Differenz zwischen den
Verkaufsprovisionen auf die Anteilwerte der
betreffenden Teilfonds bleibt hiervon unberührt.
Ein sich aus dem Umtausch ergebender
Restbetrag von mehr als 10,-- Euro zugunsten des
Anteilinhabers wird diesem durch Zusendung
eines Verrechnungsschecks ausbezahlt;
ansonsten verfällt der Überschuss zugunsten des
Teilfonds, in den investiert werden soll.

Artikel 10 RECHNUNGSJAHR UND
ABSCHLUSSPRÜFUNG

1. Das Rechnungsjahr eines Fonds wird im
Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegt.

2. Der Jahresabschluss eines Fonds wird von einem
Wirtschaftsprüfer geprüft, der von der
Verwaltungsgesellschaft ernannt wird.

Artikel 11 AUSSCHÜTTUNGEN

1. Die Ausschüttungspolitik eines Teilfonds wird in
dessen Sonderreglement festgelegt. Die
Verwaltungsgesellschaft bestimmt für jeden
Teilfonds, ob und in welchen Zeitabschnitten eine
Ausschüttung vorgenommen wird.

Sofern für einen Teilfonds Anteilklassen
bestehen, findet dies sowie eine etwaige
Ausschüttungsberechtigung unter dem jeweiligen
Teilfonds „im Überblick“ Erwähnung.

2. Die Ausschüttung kann bar oder in Form von
Gratisanteilen erfolgen.

3. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Erträge
aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten
("ordentliche Netto-Erträge") sowie netto
realisierte Kursgewinne kommen.

 Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne
sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen,
sofern das Netto-Fondsvermögen aufgrund der
Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze
gemäß Artikel 1 Absatz 2 des Verwaltungs-
reglements sinkt.

4. Ausschüttungen werden auf die am
Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile
ausgezahlt. Erträge, die fünf Jahre nach
Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung
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nicht abgefordert werden, verfallen zugunsten des
jeweiligen Teilfonds.

Artikel 12 DAUER UND AUFLÖSUNG DES
FONDS UND DER TEILFONDS

1. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Die
Verwaltungsgesellschaft kann einzelne Teilfonds
auf bestimmte Zeit errichten. Die Laufzeit wird im
jeweiligen Sonderreglement festgelegt.

Unbeschadet der Regelung gemäß Satz 1 dieses
Artikels kann der Fonds oder einzelne Teilfonds
jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft
aufgelöst werden, sofern im jeweiligen
Sonderreglement keine gegenteilige Bestimmung
getroffen wird.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit
bestehende Teilfonds auflösen, sofern das Netto-
Fondsvermögen eines Teilfonds unter einen
Betrag fällt, welcher von der Verwaltungs-
gesellschaft als Mindestbetrag für die
Gewährleistung einer effizienten Verwaltung
dieses Teilfonds angesehen wird sowie im Falle
einer Änderung der wirtschaftlichen und/oder
politischen Rahmenbedingungen. Die Auflösung
bestehender Teilfonds wird zuvor veröffentlicht.

Nach Auflösung eines Teilfonds wird die
Verwaltungsgesellschaft diesen Teilfonds
liquidieren. Dabei werden die diesem Teilfonds
zuzuordnenden Vermögenswerte veräußert sowie
die diesem Teilfonds zuzuordnenden
Verbindlichkeiten getilgt. Der Liquidationserlös
wird an die Anteilinhaber im Verhältnis ihres
Anteilbesitzes ausgekehrt.

Das Liquidationsverfahren wird innerhalb einer
Frist von neun Monaten nach Beschlussfassung
über die Liquidation abgeschlossen.
Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluss
des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern
eingezogen worden sind, werden von der
Depotbank nach Abschluss des
Liquidationsverfahrens für Rechnung der
berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des
Consignations in Luxemburg hinterlegt, bei der
diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb
der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

2. Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in
folgenden Fällen:

a. wenn die im Sonderreglement des jeweiligen
Teilfonds festgelegte Dauer abgelaufen ist;

b. wenn die Depotbankbestellung gekündigt
wird, ohne dass eine neue
Depotbankbestellung innerhalb der
gesetzlichen oder vertraglichen Fristen
erfolgt;

c. wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs
geht oder aus irgendeinem Grund aufgelöst
wird;

d. wenn das Fondsvermögen während mehr als
sechs Monaten unter einem Viertel der
Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Absatz 2 des
Verwaltungsreglements bleibt;

e. in anderen, im Gesetz vom 20. Dezember
2002 über Organismen für gemeinsame
Anlagen oder im Sonderreglement des
Teilfonds vorgesehenen Fällen.

3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung
des Fonds oder eines Teilfonds führt, werden die
Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen
eingestellt. Die Depotbank wird den
Liquidationserlös, abzüglich der
Liquidationskosten und Honorare ("Netto-
Liquidationserlös"), auf Anweisung der
Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der
von derselben oder von der Depotbank ernannten
Liquidatoren unter die Anteilinhaber des Fonds
oder des jeweiligen Teilfonds nach deren
Anspruch verteilen.
Das Liquidationsverfahren wird innerhalb einer
Frist von neun Monaten nach Beschlussfassung
über die Liquidation abgeschlossen.
Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluss
des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern
eingezogen worden sind, werden von der
Depotbank nach Abschluss des
Liquidationsverfahrens für Rechnung der
berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des
Consignations in Luxemburg hinterlegt, bei der
diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb
der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

Kann das Liquidationsverfahren nicht innerhalb
der vorbeschriebenen Frist abgeschlossen
werden, so muss eine Verlängerung dieser Frist
beantragt werden.

4. Die Anteilinhaber, deren Erben bzw. Rechts-
nachfolger oder Gläubiger können weder die
Auflösung; Fusion oder die Teilung des Fonds
oder Teilfonds beantragen.

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann einzelne
Teilfonds fusionieren oder die Einbringung in
einen oder mehrere Teilfonds eines anderen OGA
nach Teil 1 des Luxemburger Rechts über
Organismen für gemeinsame Anlagen
beschließen, falls wesentliche Änderungen in der
politischen oder wirtschaftlichen Lage im Urteil der
Verwaltungsgesellschaft dies notwendig machen.
Dieser Beschluss wird entsprechend den
Bestimmungen des Artikel 16 veröffentlicht. Die
Anleger des abgebenden Teilfonds erhalten
Anteile des aufnehmenden Teilfonds, deren
Anzahl sich auf der Grundlage des
Anteilwertverhältnisses der betroffenen Teilfonds
zum Zeitpunkt der Einbringung errechnet; ggf.
erfolgt ein Spitzenausgleich.

Innerhalb eines Zeitraumes von 1 Monat nach
dem Veröffentlichungstag können die betroffenen
Anteilinhaber die kostenlose Rücknahme ihrer
Anteile beantragen.
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Artikel 13 KOSTEN

1. Neben den im Sonderreglement des jeweiligen
Teilfonds  aufgeführten Kosten können einem
Fonds folgende Kosten belastet werden:

a. sämtliche Kosten im Zusammenhang mit
dem Erwerb, der Veräußerung und der
Verwaltung von Vermögenswerten;

b. Steuern und ähnliche Abgaben, die auf das
jeweilige Fondsvermögen, dessen
Einkommen oder die Auslagen zu Lasten
dieses Fonds erhoben werden;

c. Kosten für Rechtsberatung, die der Verwal-
tungsgesellschaft oder der Depotbank
entstehen, wenn sie im Interesse der Anteil-
inhaber eines Fonds handeln;

d. Honorare und Kosten für Wirtschaftsprüfer
eines Fonds;

e. Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten
und Ertragsscheinen;

f. Kosten für die Einlösung von Ertragsscheinen
sowie für die Erneuerung von Ertragsschein-
bögen;

g. Kosten der Erstellung sowie der Hinterlegung
und Veröffentlichung des Verwaltungsregle-
ments und des Sonderreglements sowie
anderer Dokumente, wie z.B. Verkaufs-
prospekte, die den entsprechenden Fonds
betreffen, einschließlich Kosten der Anmel-
dungen zur Registrierung oder der
schriftlichen Erläuterungen bei sämtlichen
Registrierungsbehörden und Börsen
(einschließlich örtlichen Wertpapierhändler-
vereinigungen), welche im Zusammenhang
mit dem Fonds oder dem Anbieten seiner
Anteile vorgenommen werden müssen;

h. Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und
Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in
allen notwendigen Sprachen, sowie Druck-
und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren
Berichten und Dokumenten, welche gemäß
den anwendbaren Gesetzen und
Verordnungen der genannten Behörden
notwendig sind;

i. Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten
Veröffentlichungen;

j. ein angemessener Anteil an den Kosten für
die Werbung und an solchen Kosten, welche
direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten
und dem Verkauf von Anteilen anfallen;

2. Sämtliche Kosten werden zuerst den ordentlichen
Erträgen, dann den Wertzuwächsen und zuletzt
dem Fondsvermögen angerechnet.

3. Das Vermögen der einzelnen Teilfonds  haftet nur
für die Verbindlichkeiten und Kosten des
jeweiligen Teilfonds. Dementsprechend werden
die Kosten – einschl. der Gründungskosten der
Teilfonds - den einzelnen Teilfonds gesondert
berechnet, soweit sie diese alleine betreffen; im
übrigen werden die Kosten den einzelnen
Teilfonds anteilig belastet.

4. Die Gründungskosten des Fonds, einschließlich
der Vorbereitung, des Drucks und der
Veröffentlichung des Verkaufsprospektes, des
Verwaltungsreglements und der Sonder-
reglements, werden innerhalb der ersten fünf
Geschäftsjahre abgeschrieben und den am
Gründungstag bestehenden Teilfonds belastet.
Werden nach Gründung des Fonds zusätzliche
Teilfonds eröffnet, so sind die spezifischen
Lancierungskosten von jedem Teilfonds selbst zu
tragen; auch diese können über eine Periode von
längstens 5 Jahren nach Lancierungsdatum
abgeschrieben werden.

Artikel 14 VERJÄHRUNG UND
VORLEGUNGSFRIST

1. Forderungen der Anteilinhaber gegen die
Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank
können nach Ablauf von fünf Jahren nach
Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich
geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt
die in Artikel 12 Absatz 4 des Verwaltungs-
reglements enthaltene Regelung.

2. Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf
Jahre ab Veröffentlichung der jeweiligen
Ausschüttungserklärung.

Artikel 15 ÄNDERUNGEN

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungs-
reglement sowie das jeweilige Sonderreglement mit
Zustimmung der Depotbank jederzeit ganz oder
teilweise ändern.

Artikel 16 VERÖFFENTLICHUNGEN

1. Die erstmals gültige Fassung des Verwaltungs-
reglements und der Sonderreglements sowie
Änderungen derselben werden mittels
Hinterlegungsvermerk beim Handelsregister des
Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt und im
"Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations",
dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg
("Mémorial"), veröffentlicht.

2. Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der
Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder
Zahlstelle erfragt werden.

3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für jeden
Fonds einen ausführlichen und vereinfachten
Verkaufsprospekt, einen geprüften Jahresbericht
sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den
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gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums
Luxemburg.

4. Die unter Absatz 3 dieses Artikels aufgeführten
Unterlagen eines Fonds sind für die Anteilinhaber
am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der
Depotbank und bei jeder Zahl- und Vertriebsstelle
erhältlich.

5. Die Auflösung des Fonds oder Teilfonds gemäß
Artikel 12 des Verwaltungsreglements wird
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und
in mindestens zwei überregionalen
Tageszeitungen, von denen eine eine
Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.

Artikel 17 ANWENDBARES RECHT,
GERICHTSSTAND UND
VERTRAGSSPRACHE

1. Das Verwaltungsreglement sowie die Sonder-
reglements der jeweiligen Fonds unterliegen
Luxemburger Recht. Insbesondere gelten in
Ergänzung zu den Regelungen des Verwaltungs-
reglements sowie der Sonderreglemente zu den
jeweiligen Fonds die Vorschriften des Gesetzes
vom 20. Dezember 2002 über Organismen für
gemeinsame Anlagen. Gleiches gilt für die
Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern,
der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.

2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der
Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unter-
liegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts
im Großherzogtum Luxemburg. Die
Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind
berechtigt, sich selbst und jeden Fonds im
Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den
jeweiligen Fonds beziehen, der Gerichtsbarkeit
und dem Recht eines jeden Landes zu
unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds
öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um
Ansprüche der Anleger handelt, die in dem
betreffenden Land ansässig sind.

3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungs-
reglements und der Sonderreglemente ist
maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement
nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung
getroffen wurde.

Artikel 18 INKRAFTTRETEN

Das Verwaltungsreglement tritt am 26. April 2010 in
Kraft.

Luxemburg, den 17. März 2010

Die Verwaltungsgesellschaft

---------------------------------------------
Axxion S.A.

Die Depotbank

 ----------------------------------------------
Banque de Luxembourg
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SONDERREGLEMENT
INFINUS – Relaxed Fund

Artikel 1 DER FONDS

Der Fonds „INFINUS“ (der "Fonds") besteht aus einem
oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 133 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen
für gemeinsame Anlagen. Die Gesamtheit der
Teilfonds ergibt den Fonds. Für den Fonds ist das am
17. August 2009, letztmalig am 7. Juni 2010 im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
("Mémorial") mittels Hinterlegungsvermerk
veröffentlichte Verwaltungsreglement integraler
Bestandteil.

Ergänzend bzw. abweichend hiervon gelten für den
Teilfonds INFINUS – Relaxed Fund (nachfolgend „der
Teilfonds“) die Bestimmungen dieses
Sonderreglements.

Artikel 2 ANLAGEPOLITIK

Ziel der Anlagepolitik ist die Erhaltung des Kapitals
sowie die Erzielung eines kontinuierlichen
Wertzuwachses. Dieses Ziel soll insbesondere durch
Investments mit geringer Schwankungsbreite erreicht
werden.

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend angelegt in
Aktien, Aktienindex- und Aktienzertifikate sowie
sonstige Zertifikate, fest- und variabel verzinslichen
Anleihen einschließlich Zerobonds, Renten- und
Rentenindexzertifikate, Wandelschuld-
verschreibungen, Optionsanleihen, deren
Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und, sofern
diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41  des
Luxemburger Gesetzes über Organismen für
gemeinsame Anlagen gelten, in Genuss- und
Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie in
Optionsscheinen auf Wertpapiere investiert werden.
Die genannten Anlagen werden an Wertpapierbörsen
oder an anderen geregelten Märkten gehandelt, die
anerkannt und für das Publikum offen sind und deren
Funktionsweise ordnungsgemäß ist.

Bei einer Investition in Zertifikate werden
insbesondere  solche Zertifikate bevorzugt, die z.B.
durch große Discounts ein vergleichsweise gutes
Rückschlagsverhalten bei allgemeinen
Marktrückgängen zeigen.

Im Teilfonds gelangen strukturierte
Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter der Bedingung
zum Einsatz, dass es sich um Wertpapiere gemäß Art
41 (I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
Organismen für gemeinsame Anlagen und Artikel 2
der Richtlinie 2007/16 sowie Punkt 17 CESR/07-044
handelt. Die Basiswerte der Zertifikate sind die
folgenden: Beteiligungspapiere, Beteiligungs-
wertrechte, Forderungswertpapiere und
Forderungswertrechte wie zum Beispiel Aktien,
aktienähnliche Wertpapiere, Partizipations- und
Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche
Anleihen einschl. des Asset-Backed Securities-

Bereiches („ABS“-Bereich, bis max. 20% des Netto-
Teilfondsvermögens“), Hedgefonds, Rohstoffe,
Währungen, Zinsen, Fonds auf die genannten
Basiswerte sowie entsprechende Indizes auf die
vorgenannten Basiswerte.

Bei den genannten Finanzindizes wird sichergestellt,
dass diese ausreichend diversifiziert sind. Die Indizes
werden so gewählt, dass sie eine adäquate
Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie
sich beziehen. Des Weiteren werden die Indizes in
angemessener Weise veröffentlicht. Bei den oben
genannten strukturierten Wertpapieren handelt es sich
nicht um Wertpapiere, die ein eingebettetes Derivat
enthalten (gemäß Artikel 2 (3) bzw. Artikel 10 von der
Richtlinie 2007/16 und Punkt 23 CESR/07-044).

Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens dürfen in
Anteilen an offenen Aktien-, Renten-, Genussschein-,
Wandelanleihen-, Devisen-, Geldmarktfonds,
gemischten Fonds sowie offenen Zielfonds mit
Anlageschwerpunkt Immobilien angelegt werden. Die
Grenze von 10 % des Teilfondsvermögens umfasst
auch Investments in nicht notierte Wertpapiere und
nicht notierte Geldmarktinstrumente. Bei den
Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und
Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit
diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in
Wachstumswerte (sog. „Mid- und Small-Caps“)
investieren. Bei den erworbenen Fondsanteilen wird
es sich ausschließlich um solche handeln, die unter
dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz,
Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und
Norwegen aufgelegt wurden. Die
Verwaltungsgebühren, der vom Teilfonds erworbenen
Fonds betragen maximal 2,5 % p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens.

Der Teilfonds kann auch zu 100%
Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel und Festgelder
in jeder Währung halten.

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und
Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung
von Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger
Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen
mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten als
auch zur Renditeoptimierung gestattet. Bei den
Basiswerten handelt es sich dabei um Instrumente im
Sinne des Artikel 41(I) des Gesetzes vom 20.
Dezember 2002 oder um Finanzindizes, Zinssätze,
Wechselkurse oder Währungen. Mit dem Einsatz von
Derivaten können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte
Risiken verbunden sein.

Artikel 3 ANTEILE

1. Die Anteile werden in Globalurkunden verbrieft;
ein Anspruch auf die Auslieferung effektiver
Stücke besteht nicht.

2. Anteile am Teilfonds sind frei übertragbar.

3. Derzeit werden Anteile der Klassen „I“ und „P“
ausgegeben. Die besonderen Merkmale der
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Anteilklassen sind im „Überblick zum Teilfonds“
beschrieben.

Artikel 4 WÄHRUNG, AUSGABE, RÜCKNAHME
UND UMTAUSCH VON ANTEILEN

1. Die Währung des Teilfonds ist der Euro.

2. Der Anteilwert wird an jedem Tag, der
Bankarbeitstag in Luxemburg ist, berechnet
(„Bewertungstag“) ansonsten ist der nächste
Bankarbeitstag in Luxemburg der Bewertungstag.

3. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7
des Verwaltungsreglements zzgl. einer
Verkaufsprovision von bis zu 3,5 % für die
Anteilklassen P und I. Der Ausgabepreis kann
sich um Gebühren oder andere Belastungen
erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern
anfallen. Er ist innerhalb von 3 Luxemburger
Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden
Bewertungstag zahlbar.

4. Rücknahmepreis ist der Anteilwert. Derzeit wird
keine Rücknahmegebühr erhoben.

5. Der Umtausch von Anteilen erfolgt auf der
Grundlage des Anteilwertes der betreffenden
Anteilklassen beziehungsweise der betreffenden
Teilfonds. Dabei kann eine Umtauschprovision
zugunsten der Vertriebstelle des Teilfonds
erhoben werden, in den getauscht werden soll.
Wird eine Umtauschprovision erhoben, so
beträgt diese höchstens 1% des Anteilwertes des
Teilfonds, in welche(n) der Umtausch erfolgen
soll; eine Nachzahlung der etwaigen Differenz
zwischen den Verkaufsprovisionen auf die
Anteilwerte der betreffenden Teilfonds bleibt
hiervon unberührt. Derzeit wird keine
Umtauschgebühr erhoben.

6. Ferner gilt die Bestimmung des Artikel 6 des
Verwaltungsreglements in Bezug auf die Ausgabe
von Anteilen durch Sachwerteinbringung

Artikel 5 ERTRAGSVERWENDUNG

Die vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge sowie
sonstige ordentliche Erträge werden nach Maßgabe
der Verwaltungsgesellschaft thesauriert.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch neben den
ordentlichen Nettoerträgen die realisierten
Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem Verkauf von
Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht
wiederkehrender Art abzüglich realisierter
Kapitalverluste, ausschütten.

Artikel 6 DEPOTBANK

Depotbank ist die Banque de Luxembourg, eine Bank
im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 5. April
1993 über den Finanzsektor.

Artikel 7 KOSTEN FÜR DIE VERWALTUNG UND
VERWAHRUNG DES TEILFONDS-
VERMÖGENS

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus
dem Teilfondsvermögen für die Anteilklasse P ein
Entgelt von bis zu 1,50 % p.a. und für die
Anteilklasse I ein Entgelt von bis zu 1,10 % p.a.
des Netto-Teilfondsvermögens zu erhalten, das
auf der Basis des durchschnittlichen Netto-
Teilfondsvermögens während  des
entsprechenden Kalendermonats pro rata
temporis zu berechnen und monatlich
nachträglich auszuzahlen ist.

2. Ferner ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt,
für die Anteilklassen P und I ein
erfolgsabhängiges Entgelt in Höhe von 10% des
3% übersteigenden Anstiegsdes Anteilwertes des
Teilfonds pro Geschäftsjahr zu erhalten. In einem
Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen
werden auf das nächste Geschäftsjahr
vorgetragen; im Falle von Verlustvorträgen fällt
das Erfolgshonorar erst an, wenn diese
vollständig ausgeglichen sind. Das Entgelt wird
an jedem Bewertungstag auf der Basis des
Durchschnitts der umlaufenden Anteile berechnet
und jährlich, nach Ablauf des Geschäftsjahres,
ausgezahlt. Ein Erfolgshonorar fällt dabei
grundsätzlich erst an, wenn der Anteilwert am
Ende eines Geschäftsjahres den Anteilwert am
Ende des vorherigen Geschäftsjahres übersteigt.
Für das erste Geschäftsjahr ist der
Erstausgabepreis die „high-water-mark. In einem
Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen
werden auf das nächste Geschäftsjahr
vorgetragen; im Falle von Verlustvorträgen  fällt
das Erfolgshonorar erst an, wenn diese
vollständig ausgeglichen sind. („all time high-
water-mark“).

3. Für die Abgeltung der mit der laufenden
Betreuung der Anteilinhaber verbundenen Kosten
ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, aus
dem Vermögen des Teilfonds eine
Betreuungsgebühr von bis zu 0,22% p.a. des
Netto-Vermögens des Teilfonds zu erhalten, das
auf der Basis des durchschnittlichen Netto-
Teilfondsvermögens während  des
entsprechenden Kalendermonats pro rata
temporis zu berechnen und monatlich
nachträglich auszuzahlen ist.

4. Die Depotbank erhält aus dem Vermögen des
Teilfonds:

a. Ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank
und Zentralverwaltungsstelle von bis zu 0,19
% p.a., Minimum EUR 25.500,-- p.a.  des
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Netto-Teilfondsvermögens, das auf der Basis
des  durchschnittlichen Teilfondsvermögens
eines jeden  Kalendermonats pro rata
temporis berechnet und monatlich
nachträglich ausgezahlt wird;

b. Eine Bearbeitungsgebühr für die Tätigkeit als
Depotbank in Höhe von bis zu EUR 100 pro
Wertpapiertransaktion;

c. Kosten und Auslagen, die der Depotbank
aufgrund einer zulässigen und marktüblichen
Beauftragung Dritter mit der Verwahrung von
Vermögenswerten des Teilfonds gemäß
Artikel 3 Absatz 3 des Verwaltungsreglements
entstehen;

Artikel 8 RECHNUNGSJAHR

Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am
30. September, erstmals am 30. September 2010.

Artikel 9 DAUER DES TEILFONDS

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Artikel 10 INKRAFTTRETEN

Das Sonderreglement tritt am 26. April 2010 in Kraft.

Luxemburg, den 17. März 2010

___________________________

Die Verwaltungsgesellschaft
Axxion S.A.

___________________________

Die Depotbank
Banque de Luxembourg
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SONDERREGLEMENT
INFINUS – Balanced Fund

Artikel 1 DER FONDS

Der Fonds „INFINUS“ (der "Fonds") besteht aus einem
oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 133 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen
für gemeinsame Anlagen. Die Gesamtheit der
Teilfonds ergibt den Fonds. Für den Fonds ist das am
17. August 2009, letztmalig am 7. Juni 2010 im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
("Mémorial") mittels Hinterlegungsvermerk
veröffentlichte Verwaltungsreglement integraler
Bestandteil.

Ergänzend bzw. abweichend hiervon gelten für den
Teilfonds INFINUS – Balanced Fund (nachfolgend „der
Teilfonds“) die Bestimmungen dieses
Sonderreglements.

Artikel 2 ANLAGEPOLITIK

Ziel der Anlagepolitik ist die Erhaltung des Kapitals
sowie die Erzielung eines kontinuierlichen
Wertzuwachses unter Investition auf den
internationalen Kapitalmärkten.

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend angelegt in
Aktien, Aktienindex- und Aktienzertifikate sowie
sonstige Zertifikate, fest- und variabel verzinslichen
Anleihen einschließlich Zerobonds, Renten- und
Rentenindexzertifikate,
Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen,
deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und,
sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41  des
Luxemburger Gesetzes über Organismen für
gemeinsame Anlagen gelten, in Genuss- und
Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie in
Optionsscheinen auf Wertpapiere investiert werden.
Die genannten Anlagen werden an Wertpapierbörsen
oder an anderen geregelten Märkten  gehandelt, die
anerkannt und für das Publikum offen sind und deren
Funktionsweise ordnungsgemäß ist.

Im Teilfonds gelangen strukturierte
Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter der Bedingung
zum Einsatz, dass es sich um Wertpapiere gemäß Art
41 (I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
Organismen für gemeinsame Anlagen und Artikel 2
der Richtlinie 2007/16 sowie Punkt 17 CESR/07-044
handelt. Die Basiswerte der Zertifikate sind die
folgenden: Beteiligungspapiere,
Beteiligungswertrechte, Forderungswertpapiere und
Forderungswertrechte wie zum Beispiel Aktien,
aktienähnliche Wertpapiere, Partizipations- und
Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche
Anleihen einschl. des Asset-Backed Securities-
Bereiches („ABS“-Bereich, bis max. 20% des Netto-
Teilfondsvermögens“), Hedgefonds, Rohstoffe,
Währungen, Zinsen, Fonds auf die genannten
Basiswerte sowie entsprechende Indizes auf die
vorgenannten Basiswerte.

Bei den genannten Finanzindizes wird sichergestellt,
dass diese ausreichend diversifiziert sind. Die Indizes

werden so gewählt, dass sie eine adäquate
Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie
sich beziehen. Des Weiteren werden die Indizes in
angemessener Weise veröffentlicht. Bei den oben
genannten strukturierten Wertpapieren handelt es sich
nicht um Wertpapiere, die ein eingebettetes Derivat
enthalten (gemäß Artikel 2 (3) bzw. Artikel 10 von der
Richtlinie 2007/16 und Punkt 23 CESR/07-044).

Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens dürfen in
Anteilen an offenen Aktien-, Renten-, Genussschein-,
Wandelanleihen-, Devisen-, Geldmarktfonds,
gemischten Fonds sowie offenen Zielfonds mit
Anlageschwerpunkt Immobilien angelegt werden. Die
Grenze von 10 % des Teilfondsvermögens umfasst
auch Investments in nicht notierte Wertpapiere und
nicht notierte Geldmarktinstrumente. Bei den
Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und
Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit
diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in
Wachstumswerte (sog. „Mid- und Small-Caps“)
investieren. Bei den erworbenen Fondsanteilen wird
es sich ausschließlich um solche handeln, die unter
dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz,
Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und
Norwegen aufgelegt wurden. Die
Verwaltungsgebühren, der vom Teilfonds erworbenen
Fonds betragen maximal 2,5 % p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens.

Der Teilfonds kann auch zu 100%
Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel und Festgelder
in jeder Währung halten.

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und
Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung
von Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger
Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen
mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten als
auch zur Renditeoptimierung gestattet. Bei den
Basiswerten handelt es sich dabei um Instrumente im
Sinne des Artikel 41(I) des Gesetzes vom 20.
Dezember 2002 oder um Finanzindizes, Zinssätze,
Wechselkurse oder Währungen. Mit dem Einsatz von
Derivaten können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte
Risiken verbunden sein.

Artikel 3 ANTEILE

1. Die Anteile werden in Globalurkunden verbrieft;
ein Anspruch auf die Auslieferung effektiver
Stücke besteht nicht.

2. Anteile am Teilfonds sind frei übertragbar.

3. Derzeit werden Anteile der Klassen „I“ und „P“
ausgegeben. Die besonderen Merkmale der
Anteilklassen sind im „Überblick zum Teilfonds“
beschrieben.

Artikel 4 WÄHRUNG, AUSGABE, RÜCKNAHME
UND UMTAUSCH VON ANTEILEN

1. Die Währung des Teilfonds ist der Euro.
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2. Der Anteilwert wird an jedem Tag, der
Bankarbeitstag in Luxemburg ist, berechnet
(„Bewertungstag“) ansonsten ist der nächste
Bankarbeitstag in Luxemburg der Bewertungstag.

3. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7
des Verwaltungsreglements zzgl. einer
Verkaufsprovision von bis zu 5 % für die
Anteilklassen P und I. Der Ausgabepreis kann
sich um Gebühren oder andere Belastungen
erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern
anfallen. Er ist innerhalb von 3 Luxemburger
Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden
Bewertungstag zahlbar.

4. Rücknahmepreis ist der Anteilwert. Derzeit wird
keine Rücknahmeprovision erhoben.

5. Der Umtausch von Anteilen erfolgt auf der
Grundlage des Anteilwertes der betreffenden
Anteilklassen beziehungsweise der betreffenden
Teilfonds. Dabei kann eine Umtauschprovision
zugunsten der Vertriebstelle des Teilfonds
erhoben werden, in den getauscht werden soll.
Wird eine Umtauschprovision erhoben, so
beträgt diese höchstens 1% des Anteilwertes des
Teilfonds, in welche(n) der Umtausch erfolgen
soll; eine Nachzahlung der etwaigen Differenz
zwischen den Verkaufsprovisionen auf die
Anteilwerte der betreffenden Teilfonds bleibt
hiervon unberührt. Derzeit wird keine
Umtauschgebühr erhoben.

6. Ferner gilt die Bestimmung des Artikel 6 des
Verwaltungsreglements in Bezug auf die Ausgabe
von Anteilen durch Sachwerteinbringung.

Artikel 5 ERTRAGSVERWENDUNG

Die vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge sowie
sonstige ordentliche Erträge werden nach Maßgabe
der Verwaltungsgesellschaft thesauriert.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch neben den
ordentlichen Nettoerträgen die realisierten
Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem Verkauf von
Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht
wiederkehrender Art abzüglich realisierter
Kapitalverluste, ausschütten.

Artikel 6 DEPOTBANK

Depotbank ist die Banque de Luxembourg, eine Bank
im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 5. April
1993 über den Finanzsektor.

Artikel 7 KOSTEN FÜR DIE VERWALTUNG UND
VERWAHRUNG DES TEILFONDS-
VERMÖGENS

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt,
aus dem Teilfondsvermögen für die
Anteilklasse P ein Entgelt von bis zu 1,75 %

p.a. und für die Anteilklasse I ein Entgelt von
bis zu 1,10 % p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens zu erhalten, das auf der
Basis des durchschnittlichen Netto-
Teilfondsvermögens während  des
entsprechenden Kalendermonats pro rata
temporis zu berechnen und monatlich
nachträglich auszuzahlen ist.

2. Ferner ist die Verwaltungsgesellschaft
berechtigt, für die  Anteilklasse P und I ein
erfolgsabhängiges Entgelt in Höhe von 10%
des 4% übersteigenden Anstiegs des
Anteilwertes des Teilfonds pro Geschäftsjahr
zu erhalten. In einem Geschäftsjahr netto
erzielte Wertminderungen werden auf das
nächste Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle
von Verlustvorträgen fällt das Erfolgshonorar
erst an, wenn diese vollständig ausgeglichen
sind. Das Entgelt wird an jedem
Bewertungstag auf der Basis des
Durchschnitts der umlaufenden Anteile
berechnet und jährlich, nach Ablauf des
Geschäftsjahres, ausgezahlt. Ein
Erfolgshonorar fällt dabei grundsätzlich erst
an, wenn der Anteilwert am Ende eines
Geschäftsjahres den Anteilwert am Ende des
vorherigen Geschäftsjahres übersteigt. Für
das erste Geschäftsjahr ist der
Erstausgabepreis die „high-water-mark. In
einem Geschäftsjahr netto erzielte
Wertminderungen werden auf das nächste
Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle von
Verlustvorträgen  fällt das Erfolgshonorar erst
an, wenn diese vollständig ausgeglichen sind.
(„all time high-water-mark“).

3. Für die Abgeltung der mit der laufenden
Betreuung der Anteilinhaber verbundenen
Kosten ist die Verwaltungsgesellschaft
berechtigt, aus dem Vermögen des Teilfonds
eine Betreuungsgebühr von bis zu 0,22% p.a.
des Netto-Vermögens des Teilfonds zu
erhalten, das auf der Basis des
durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens
während  des entsprechenden
Kalendermonats pro rata temporis zu
berechnen und monatlich nachträglich
auszuzahlen ist.

4. Die Depotbank erhält aus dem Vermögen des
Teilfonds:

a.  Ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank
und Zentralverwaltungsstelle von bis zu 0,19
% p.a., Minimum EUR 25.500,-- p.a.  des
Netto-Teilfondsvermögens, das auf der Basis
des  durchschnittlichen Teilfondsvermögens
eines jeden  Kalendermonats pro rata
temporis berechnet und monatlich
nachträglich ausgezahlt wird;

b. Eine Bearbeitungsgebühr für die Tätigkeit als
Depotbank in Höhe von bis zu EUR 100  pro
Wertpapiertransaktion;
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c. Kosten und Auslagen, die der Depotbank
aufgrund einer zulässigen und marktüblichen
Beauftragung Dritter mit der Verwahrung von
Vermögenswerten des Teilfonds gemäß
Artikel 3 Absatz 3 des Verwaltungsreglements
entstehen;

Artikel 8 RECHNUNGSJAHR

Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am
30. September, erstmals am 30. September 2010.

Artikel 9 DAUER DES TEILFONDS

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Artikel 10 INKRAFTTRETEN

Das Sonderreglement tritt am 26. April 2010 in Kraft.

Luxemburg, den 17. April 2010

______________________________

Die Verwaltungsgesellschaft
Axxion S.A.

______________________________

Die Depotbank
Banque de Luxembourg
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SONDERREGLEMENT
INFINUS – Dynamic Fund

Artikel 1 DER FONDS

Der Fonds „INFINUS“ (der "Fonds") besteht aus einem
oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 133 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen
für gemeinsame Anlagen. Die Gesamtheit der
Teilfonds ergibt den Fonds. Für den Fonds ist das am
17. August 2009, letztmalig am 7. Juni 2010 im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
("Mémorial") mittels Hinterlegungsvermerk
veröffentlichte Verwaltungsreglement integraler
Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend hiervon
gelten für den Teilfonds INFINUS – Dynamic Fund
(„der Teilfonds“) die Bestimmungen dieses
Sonderreglements.

Artikel 2 ANLAGEPOLITIK

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die
Erwirtschaftung eines möglichst
überdurchschnittlichen Wertzuwachses der
Vermögensanlagen durch die Investition auf
internationalen Kapitalmärkten.

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest-
und variabel verzinslichen Anleihen einschließlich
Zerobonds, Wandelschuldverschreibungen,
Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf
Wertpapiere lauten, und, sofern diese als Wertpapiere
gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes über
Organismen für gemeinsame Anlagen gelten, in
Genuß- und Partizipationsscheinen von Unternehmen
sowie in Optionsscheinen auf Wertpapiere. Die
genannten Anlagen werden an Wertpapierbörsen oder
an anderen geregelten Märkten  gehandelt, die
anerkannt und für das Publikum offen sind und deren
Funktionsweise ordnungsgemäß ist.

Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in
Zertifikate, die an einer Wertpapierbörse oder an
anderen geregelten Märkten, die anerkannt und für das
Publikum offen sind und deren Funktionsweise
ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, investieren.

Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte
(Zertifikate) unter der Bedingung zum Einsatz
kommen, dass es sich bei den Zertifikaten um
Wertpapiere gemäß Art 41 (I) des Gesetzes vom 20.
Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame
Anlagen und Artikel 2 des Reglement Grand Ducal
vom 8. Februar 2008 sowie Punkt 17 CESR/07-044
handelt. Als Basiswerte der Zertifikate kommen u.a. in
Betracht: Beteiligungspapiere, Beteiligungswertrechte,
Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte wie
zum Beispiel Aktien, aktienähnliche Wertpapiere,
Partizipations- und Genussscheine, fest- und variabel
verzinsliche Anleihen einschl. des Asset-Backed
Securities-Bereiches („ABS“-Bereich, bis max. 20%
des Netto-Teilfondsvermögens“), Schuldver-
schreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen,
Hedgefonds, Private Equity Investments, Immobilien
und Gründstück Investments, Microfinance
Investments, Rohstoffe/Waren und Edelmetalle unter
Ausschluss einer physischen Lieferung, Wechselkurse,

Währungen, Zinssätze, Fonds auf die genannten
Basiswerte sowie entsprechende Finanzindizes auf die
vorgenannten Basiswerte.

Bei den Finanzindizes wird sichergestellt, dass diese
ausreichend diversifiziert sind. Die Indizes werden so
gewählt, dass sie eine adäquate Bezugsgrundlage für
den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen. Des
Weiteren werden diese Indizes in angemessener
Weise veröffentlicht.

Sofern es sich bei den Basiswerten der strukturierten
Wertpapierprodukte (Zertifikate) nicht um die in Art.
41 (I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
Organismen für gemeinsame Anlagen und Artikel 2
des Reglement Grand Ducal vom 8. Februar 2008
genannten Basiswerte handelt, muss es sich um
Zertifikate handeln, die den Basiswert nahezu 1:1
abbilden. Diese strukturierten Wertpapierprodukte
(Zertifikate) dürfen keine „embedded derivatives“
(eingebettete Derivate) gemäß Artikel 2 (3) bzw.
Artikel 10 des Reglement Grand Ducal vom 8.
Februar 2008 und Punkt 23 CESR/07-044 enthalten.

Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens dürfen in
Anteilen an offenen Aktien-, Renten-, Genussschein-,
Wandelanleihen-, Devisen-, Geldmarktfonds und
gemischten Fonds investiert werden. Im Rahmen
dieser Grenze dürfen auch regulierte offene
Immobilienfonds, Hedgefonds, offene Dachfonds
sowie börsengehandelte Fonds, die direkt oder indirekt
in Rohstoffe investieren und bei denen eine physische
Lieferung ausgeschlossen ist, erworben werden,
vorausgesetzt die vorgenannten Fonds unterliegen
einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht sowie Artikel 2
des Reglement Grand Ducal vom 08. Februar 2008.
Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um
Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch
um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien
als auch in Wachstumswerte (sog. „Mid- und Small-
Caps“) investieren. Bei den erworbenen Fondsanteilen
wird es sich ausschließlich um solche handeln, die
unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der
Schweiz, Liechtenstein, USA, Hong-Kong, Kanada,
Japan und Norwegen aufgelegt wurden. Die
Verwaltungsgebühren, der vom Teilfonds erworbenen
Fonds betragen maximal 2,5 % p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens. .

Maximal 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können
in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte
Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Grenze
umfaßt auch Investitionen in regulierte offene
Immobilienfonds, Hedgefonds, offene Dachfonds
sowie börsengehandelte Fonds, die direkt oder indirekt
in Rohstoffe investieren und bei denen eine physische
Lieferung ausgeschlossen ist, so daß insgesamt
maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds
(OGAWs/OGAs) investiert werden.

Ferner können im Rahmen der gesetzlichen Grenzen
vorbörsliche, d.h. im Zeitpunkt der Emission noch
nicht börsennotierte, Platzierungen erworben werden,
unter der Voraussetzung, dass die Börsennotiz
innerhalb eines Jahres nach Investition  erfolgen wird
(Artikel 41 I d) des Luxemburger Gesetzes vom 20.
Dezember 2002).
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Der Teilfonds kann auch zu 100%
Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel und Festgelder
in jeder Währung halten.

Je nach Einschätzung der Marktlage kann die
Investition des Teilfondsvermögens innerhalb der
vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer
Fondskategorie sehr unterschiedlich sein.

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und
Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung
von Optionen, Futures und der Abschluß sonstiger
Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen
mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten als
auch zur Renditeoptimierung gestattet. Bei den
Basiswerten handelt es sich dabei um Instrumente im
Sinne des Artikel 41(I) des Gesetzes vom 20.
Dezember 2002 oder um Finanzindizes, Zinssätze,
Wechselkurse oder Währungen. Mit dem Einsatz von
Derivaten können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte
Risiken verbunden sein.

Artikel 3 ANTEILE

1. Die Anteile werden in Globalurkunden verbrieft;
ein Anspruch auf die Auslieferung effektiver
Stücke besteht nicht.

2. Anteile am Teilfonds sind frei übertragbar.

3. Derzeit werden Anteile der Klassen „I“ und „P“
ausgegeben. Die besonderen Merkmale der
Anteilklassen sind im „Überblick zum Teilfonds“
beschrieben.

Artikel 4 WÄHRUNG, AUSGABE, RÜCKNAHME
UND UMTAUSCH VON ANTEILEN

1. Die Währung des Teilfonds ist der Euro.

2. Der Anteilwert wird an jedem Tag, der
Bankarbeitstag in Luxemburg ist, berechnet
(„Bewertungstag“).

3. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7
des Verwaltungsreglements zzgl. einer
Verkaufsprovision von bis zu 5 % für die
Anteilklassen P und I. Der Ausgabepreis kann
sich um Gebühren oder andere Belastungen
erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern
anfallen. Er ist innerhalb von 3 Luxemburger
Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden
Bewertungstag zahlbar.

4. Rücknahmepreis ist der Anteilwert. Derzeit wird
keine Rücknahmeprovision erhoben.

5. Der Umtausch von Anteilen erfolgt auf der
Grundlage des Anteilwertes der betreffenden
Anteilklassen beziehungsweise der betreffenden
Teilfonds. Dabei kann eine Umtauschprovision
zugunsten der Vertriebstelle des Teilfonds
erhoben werden, in den getauscht werden soll.
Wird eine Umtauschprovision erhoben, so
beträgt diese höchstens 1 % des Anteilwertes des

Teilfonds, in welche(n) der Umtausch erfolgen
soll; eine Nachzahlung der etwaigen Differenz
zwischen den Verkaufsprovisionen auf die
Anteilwerte der betreffenden Teilfonds bleibt
hiervon unberührt. Derzeit wird keine
Umtauschgebühr erhoben.

6. Ferner gilt die Bestimmung des Artikel 6 des
Verwaltungsreglements in Bezug auf die Ausgabe
von Anteilen durch Sachwerteinbringung.

Artikel 5 ERTRAGSVERWENDUNG

Die vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge sowie
sonstige ordentliche Erträge werden nach Maßgabe
der Verwaltungsgesellschaft thesauriert.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch neben den
ordentlichen Nettoerträgen die realisierten
Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem Verkauf von
Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht
wiederkehrender Art abzüglich realisierter
Kapitalverluste, ausschütten.

Artikel 6 DEPOTBANK

Depotbank ist die Banque de Luxembourg, eine Bank
im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 5. April
1993 über den Finanzsektor.

Artikel 7 KOSTEN FÜR DIE VERWALTUNG UND
VERWAHRUNG DES TEILFONDS-
VERMÖGENS

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus
dem Teilfondsvermögen für die Anteilklasse P ein
Entgelt von bis zu 1,90 % p.a. und für die
Anteilklasse I ein Entgelt von bis zu 1,10 % p.a.
des Netto-Teilfondsvermögens zu erhalten, das
auf der Basis des durchschnittlichen Netto-
Teilfondsvermögens während  des
entsprechenden Kalendermonats pro rata
temporis zu berechnen und monatlich
nachträglich auszuzahlen ist.

2. Ferner ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt,
ein erfolgsabhängiges Entgelt für die Anteilklasse
P und I in Höhe von 10% des 6% (hurdle-rate)
übersteigenden – ggf. um Ausschüttungen oder
Kapitalmaßnahmen bereinigten - Anstiegs des
Anteilwertes des Teilfonds pro Geschäftsjahr zu
erhalten. In einem Geschäftsjahr netto erzielte
Wertminderungen werden auf  zukünftige
Geschäftsjahre vorgetragen, so dass ein
Erfolgshonorar erst anfällt, wenn der – ggf. um
Ausschüttungen oder Kapitalmaßnahmen
bereinigte - Anteilspreis am Ende eines
Geschäftsjahres einen neuen Höchststand
erreicht hat („all time high-water-mark“). Das
Entgelt wird auf das durchschnittliche Netto-
Teilfondsvermögen während des betreffenden
Geschäftsjahres bewertungstäglich berechnet
und jährlich nachträglich ausgezahlt.
.

3. Für die Abgeltung der mit der laufenden
Betreuung der Anteilinhaber verbundenen Kosten
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ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, aus
dem Vermögen des Teilfonds eine
Betreuungsgebühr von bis zu 0,22% p.a. des
Netto-Vermögens des Teilfonds zu erhalten, das
auf der Basis des durchschnittlichen Netto-
Teilfondsvermögens während  des
entsprechenden Kalendermonats pro rata
temporis zu berechnen und monatlich
nachträglich auszuzahlen ist.

4. Die Depotbank erhält aus dem Vermögen des
Teilfonds:

a. Ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank
und Zentralverwaltungsstelle von bis zu 0,19
% p.a., Minimum EUR 25.500,-- p.a. des
Netto-Teilfondsvermögens, das auf der Basis
des durchschnittlichen Teilfondsvermögens
eines jeden Kalendermonats pro rata
temporis berechnet und monatlich
nachträglich ausgezahlt wird;

b. Eine Bearbeitungsgebühr für die Tätigkeit als
Depotbank in Höhe von bis zu EUR 100 pro
Wertpapiertransaktion;

c. Kosten und Auslagen, die der Depotbank
aufgrund einer zulässigen und marktüblichen
Beauftragung Dritter mit der Verwahrung von
Vermögenswerten des Teilfonds gemäß
Artikel 3 Absatz 3 des Verwaltungsreglements
entstehen;

Artikel 8  RECHNUNGSJAHR

Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am
30. September, erstmals am 30. September 2010.

Artikel 9  DAUER DES TEILFONDS

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Artikel 10 INKRAFTTRETEN

Das Sonderreglement tritt am 26. April 2010 in Kraft.

Luxemburg, den 17. März 2010

___________________________

Die Verwaltungsgesellschaft
Axxion S.A.

___________________________

Die Depotbank
Banque de Luxembourg


